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Einladung zur Hauptversammlung 

Talanx Aktiengesellschaft

Wertpapier-Kennnummer (WKN): TLX100

ISIN DE000TLX1005

Kennung des Ereignisses: GMETTLX124RS

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

hiermit laden wir Sie herzlich ein zur ordentlichen Hauptversammlung  
der Talanx Aktiengesellschaft, Hannover, 

am Dienstag, den 7. Mai 2024 um 10:30 Uhr (MESZ),

die auf Grundlage von § 13 Abs. 3 der Satzung der Talanx Aktiengesellschaft in Form einer virtuellen 
Hauptversammlung gemäß § 118a Aktiengesetz (AktG) ohne eine physische Präsenz der Aktionäre oder 
ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung, mit Ausnahme der von der Gesellschaft 
benannten Stimmrechtsvertreter, stattfindet.

Ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre können sich über das passwortgeschützte Aktionärsportal, 
das über die Internetseite https://www.talanx.com/aktionaersportal zugänglich ist, elektronisch zu 
der virtuellen Hauptversammlung zuschalten und auf diese Weise an der Versammlung teilnehmen, 
auf elektronischem Wege die gesamte Versammlung live in Bild und Ton verfolgen sowie die in dieser 
 Einladung beschriebenen teilnahmegebundenen Aktionärsrechte ausüben.

Die Reden des Aufsichtsrats- und des Vorstandsvorsitzenden können auch von sonstigen Interessierten 
unter https://www.talanx.com/hv live verfolgt werden. Unter derselben Internetadresse steht nach der 
virtuellen Hauptversammlung eine Aufzeichnung dieser Reden, nicht aber der gesamten virtuellen 
Hauptversammlung, zur Verfügung. 

Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes ist HDI-Platz 1, 30659 Hannover.
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1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses nebst zusam-
mengefasstem Lagebericht für die Talanx Aktiengesellschaft und den Konzern für das Geschäftsjahr 
2023 sowie des Berichts des Aufsichtsrats       
Die genannten Unterlagen enthalten auch den Vergütungsbericht und den erläuternden Bericht 
zu den Angaben nach §§ 289a, 315a des Handelsgesetzbuches und können ab dem Zeitpunkt der 
Einberufung im Internet unter https://www.talanx.com/hv eingesehen werden. Darüber hinaus 
werden die Unterlagen den Aktionären während der Hauptversammlung unter der oben genannten 
Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemacht und erläutert.

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Konzernabschluss 
gebilligt; damit ist der Jahresabschluss festgestellt. Die Hauptversammlung hat zu diesem Tages-
ordnungspunkt 1 keinen Beschluss zu fassen.  

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2023 in Höhe von 
1.400.937.000,00 EUR (in Worten: eine Milliarde vierhundert Millionen neunhundertsiebenund-
dreißigtausend Euro) wie folgt zu verwenden: 

Ausschüttung Dividende: 2,35 EUR (in Worten: zwei Euro und  
  fünfunddreißig Cent) je dividendenberechtigter Stückaktie  606.838.128,85 EUR

Gewinnvortrag auf neue Rechnung:  794.098.871,15 EUR

Bilanzgewinn: 1.400.937.000,00 EUR

3.  Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2023 amtierenden Mitgliedern des 
Vorstands für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands im 
Wege der Einzelentlastung abstimmen zu lassen.

Zur Entlastung stehen die folgenden im Geschäftsjahr 2023 amtierenden Mitglieder des   
Vorstands an:

a) Torsten Leue (Vorsitzender) 
b) Jean-Jacques Henchoz 
c) Dr. Wilm Langenbach 
d) Dr. Edgar Puls 
e) Caroline Schlienkamp 
f) Jens Warkentin 
g) Dr. Jan Wicke

Tagesordnung und Vorschläge zur Beschlussfassung
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4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2023 amtierenden Mitgliedern des 
Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats im 
Wege der Einzelentlastung abstimmen zu lassen.

Zur Entlastung stehen die folgenden im Geschäftsjahr 2023 amtierenden Mitglieder des   
Aufsichtsrats an:

a) Herbert K. Haas (Vorsitzender) 
b) Ralf Rieger (stv. Aufsichtsratsvorsitzender) 
c) Angela Titzrath (stv. Aufsichtsratsvorsitzende) 
d) Benita Bierstedt 
e) Rainer-Karl Bock-Wehr 
f) Dr. Joachim Brenk 
g) Sebastian L. Gascard 
h) Dr. Christof Günther 
i)  Jutta Hammer 
j)  Dr. Herrmann Jung 
k) Dirk Lohmann 
l)  Christoph Meister 
m) Jutta Mück 
n) Dr. Sandra Reich 
o) Prof. Dr. Jens Schubert 
p) Norbert Steiner

5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 sowie des 
Prüfers für die prüferische Durchsicht von Zwischenabschlüssen und Zwischenlageberichten 
Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung seines Finanz- und Prüfungsausschusses vor, die Price-
waterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hannover, zum Abschlussprüfer und 
zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2024 sowie, wenn und soweit derartige unter-
jährige (verkürzte) Abschlüsse und Zwischenlageberichte erstellt und einer prüferischen Durchsicht 
unterzogen werden, zum Prüfer für die prüferische Durchsicht von unterjährigen (verkürzten) 
Abschlüssen und Zwischenlageberichten für das Geschäftsjahr 2024 und des unterjährigen (ver-
kürzten) Abschlusses und Zwischenlageberichts für das erste Quartal des Geschäftsjahrs 2025 zu 
bestellen.

Der Finanz- und Prüfungsausschuss hat gemäß Art. 16 Abs. 2 Unterabsatz 3 der EU-Abschlussprüfer-
verordnung (Verordnung (EU) Nr. 537/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 
2014 über spezifische Anforderungen an die Abschlussprüfung bei Unternehmen von öffentlichem 
Interesse und zur Aufhebung des Beschlusses 2005/909/EG der Kommission) erklärt, dass seine Emp-
fehlung frei von ungebührlicher Einflussnahme durch Dritte ist und ihm keine Beschränkungen im 
Hinblick auf die Auswahl eines bestimmten Abschlussprüfers (Art. 16 Abs. 6 der EU-Abschlussprüfer-
verordnung) auferlegt wurden.
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6. Beschlussfassung über die Billigung des nach § 162 Aktiengesetz erstellten und geprüften  
Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2023  
Vorstand und Aufsichtsrat haben gemäß § 162 AktG einen Bericht über die im Geschäftsjahr 2023 
den Mitgliedern des Vorstands und des Aufsichtsrats gewährte und geschuldete Vergütung erstellt, 
welcher der Hauptversammlung gemäß § 120a Abs. 4 AktG zur Billigung vorgelegt wird. Der Vergü-
tungsbericht wurde gemäß § 162 Abs. 3 AktG durch den Abschlussprüfer daraufhin geprüft, ob die 
gesetzlich geforderten Angaben nach § 162 Abs. 1 und 2 AktG gemacht wurden. Über die gesetzlichen 
Anforderungen hinaus erfolgte auch eine inhaltliche Prüfung durch den Abschlussprüfer. Der Ver-
merk über die Prüfung des Vergütungsberichts ist dem Vergütungsbericht beigefügt.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den nach § 162 AktG erstellten und geprüften Vergütungs-
bericht für das Geschäftsjahr 2023 zu billigen.

Der Vergütungsbericht ist im Anschluss an die Tagesordnung im Abschnitt „Weitere Informationen 
zu den Tagesordnungspunkten“ abgedruckt und von der Einberufung der Hauptversammlung an 
auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://www.talanx.com/hv zugänglich. Ferner wird der 
Vergütungsbericht unter der oben genannten Internetseite auch während der Hauptversammlung 
zugänglich sein.

7. Beschlussfassung über die Änderung von § 5 Abs. 2 der Satzung
§ 5 Abs. 2 der Satzung der Gesellschaft enthält Regelungen zur Verbriefung und Form von Aktien-
urkunden und Gewinnanteils- und Erneuerungsscheinen. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass 
Wertpapiere in Deutschland neuerdings elektronisch und dematerialisiert emittiert werden können, 
soll § 5 Abs. 2 der Satzung angepasst werden. Dabei soll der Vorstand Ermessen erhalten, über die 
Ausgabe und die Form von Aktienurkunden und etwaiger Gewinnanteils- und Erneuerungsscheine 
zu entscheiden. Nicht nur ein Anspruch auf Verbriefung der Anteile, sondern auch ein Anspruch auf 
Ausgabe von Gewinnanteils- und Erneuerungsscheinen soll explizit ausgeschlossen werden. Dies ent-
spricht der marktüblichen Praxis und die Gesellschaft erhält hierdurch u. a. die Flexibilität, bei Bedarf 
eine sogenannte eMISSION, also eine dematerialisierte Wertpapieremission, durchzuführen. 

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen daher vor, § 5 Absatz 2 der Satzung wie nachfolgend dargelegt 
zu ändern und neu zu fassen.

§ 5 Absatz 2 der Satzung der Talanx Aktiengesellschaft wird wie folgt neu gefasst:

„(2) Die Entscheidung über die Ausgabe sowie die Form von Aktienurkunden und etwaiger Gewinn-
anteils- und Erneuerungsscheine und alle damit zusammenhängenden Einzelheiten obliegt dem 
Vorstand. Über mehrere Aktien eines Aktionärs kann eine Urkunde ausgestellt werden. Der Anspruch 
der Aktionäre auf Verbriefung ihrer Anteile ist ausgeschlossen. Ausgeschlossen ist auch der Anspruch 
der Aktionäre auf die Ausgabe von Gewinnanteils- und Erneuerungsscheinen.“

8. Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss eines Beherrschungs- und Ergebnisabfüh-
rungsvertrags mit der Zweite Riethorst Grundstücksgesellschaft mbH
Durch Abspaltung eines Vermögensteils (Teilbetrieb „Grundstück“) der Riethorst Grundstücksgesell-
schaft AG & Co. KG, eine (Ur-)Enkelgesellschaft der Talanx Aktiengesellschaft, eingetragen im Handels-
register des Amtsgerichts Hannover unter HRA 202198, ist am 15. Dezember 2023 die Zweite Riethorst 
Grundstücksgesellschaft AG & Co. KG, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Hannover 
unter HRA 206283, Geschäftsadresse in HDI-Platz 1, 30659 Hannover, entstanden. Die Zweite Riet-
horst Grundstücksgesellschaft AG & Co. KG wurde zwischenzeitlich in eine GmbH umgewandelt und 

Tagesordnung und Vorschläge zur Beschlussfassung (Fortsetzung)
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firmiert nunmehr als Zweite Riethorst Grundstücksgesellschaft mbH, eingetragen im Handelsregis-
ter des Amtsgerichts Hannover unter HRB 226877. Die Zweite Riethorst Grundstücksgesellschaft mbH 
ist eine (Ur-)Enkelgesellschaft der Talanx Aktiengesellschaft, an der die Talanx Aktiengesellschaft 
mittelbar 100 % der Anteile hält. Die Talanx Aktiengesellschaft beabsichtigt, mit der Zweite Riethorst 
Grundstücksgesellschaft mbH den nachfolgend beschriebenen Beherrschungs- und Gewinnabfüh-
rungsvertrag i. S. d. § 291 Abs. 1 Satz 1 AktG abzuschließen (der „Ergebnisabführungsvertrag“). Der 
Abschluss des Ergebnisabführungsvertrags wird nur mit Zustimmung der Hauptversammlung der 
Talanx Aktiengesellschaft und der Gesellschafterversammlung der Zweite Riethorst Grundstücksge-
sellschaft mbH und erst mit Eintragung in das Handelsregister der Zweite Riethorst Grundstücksge-
sellschaft mbH wirksam.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen: 

Dem Abschluss des Ergebnisabführungsvertrags (Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag i. S. d. 
§ 291 Abs. 1 Satz 1 AktG) zwischen der Talanx Aktiengesellschaft und der Zweite Riethorst Grundstücks-
gesellschaft mbH wird zugestimmt. 

Der Ergebnisabführungsvertrag hat den folgenden Inhalt: 

BEHERRSCHUNGS- UND ERGEBNISABFÜHRUNGSVERTRAG

Zwischen
Talanx Aktiengesellschaft, HDI-Platz 1, 30659 Hannover,  

eingetragen im Handelsregister  
des Amtsgerichts Hannover unter HRB 52546,

   – nachstehend „Talanx“ oder herrschende Gesellschaft –

und
Zweite Riethorst Grundstücksgesellschaft mbH, HDI-Platz 1, 30659 Hannover,  

eingetragen im Handelsregister  
des Amtsgerichts Hannover unter HRB 226877,

– nachstehend „ZRGG“ oder beherrschte Gesellschaft –

wird der nachfolgende Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen:

§ 1

Die ZRGG unterstellt ihre Leitung der Talanx. Demgemäß hat die Talanx ein Weisungsrecht  
gegenüber ZRGG. 

§ 2

(1)  Die ZRGG verpflichtet sich, ihren gesamten Gewinn an die Talanx abzuführen; § 301 AktG  
in seiner jeweiligen Fassung ist entsprechend zu beachten. 

(2)  Für die Verlustübernahme durch die Talanx gelten die Vorschriften des § 302 AktG in ihrer  
jeweils gültigen Fassung entsprechend. 



6

(3)  Die ZRGG darf Beträge aus dem Jahresüberschuss nur insoweit in die Gewinnrücklagen – mit Aus-
nahme der gesetzlichen Rücklagen – einstellen, als dies handelsrechtlich zulässig und bei vernünfti-
ger kaufmännischer Beurteilung wirtschaftlich begründet ist. Während der Dauer dieses Vertrages 
gebildete Gewinnrücklagen sind auf Verlangen von Talanx aufzulösen und zum Ausgleich eines 
Jahresfehlbetrages zu verwenden oder als Gewinn abzuführen. Die Abführung von Erträgen aus der 
Auflösung von Kapitalrücklagen und vorvertraglichen anderen Gewinnrücklagen ist ausgeschlossen. 

(4)  Die Abrechnung über den Gewinn bzw. Verlust der ZRGG mit der Talanx ist bereits im Jahres- 
abschluss zu berücksichtigen. Maßgebend ist das Ergebnis der Handelsbilanz der ZRGG. Die der 
Talanx bzw. der ZRGG nach der Abrechnung zustehende Forderung ist ab dem Bilanzstichtag bis 
zur tatsächlichen Zahlung mit dem gesetzlichen Zinssatz nach §§ 352, 353 HGB zu verzinsen.

(5)  Die Verpflichtung zur Gewinnabführung bzw. zur Verlustübernahme gilt erstmals für das Ergebnis 
des Geschäftsjahres, in dem dieser Vertrag wirksam wird.

§ 3

(1)  Der Vertrag wird mit Eintragung in das Handelsregister der ZRGG wirksam. Er wird mit wirtschaft-
licher Rückwirkung zum 1.1. 00:00 Uhr des Jahres, in dem er wirksam wird, auf unbestimmte Dauer 
abgeschlossen. Er kann erstmals zum Ablauf des vierten Jahres, das auf das Jahr des Wirksam-
werdens des Vertrags folgt, beendet werden. Im Falle einer Kündigung zu diesem Termin ist eine 
Kündigungsfrist von einem Monat einzuhalten. Danach kann der Vertrag mit Monatsfrist zum Ende 
eines jeden Monats gekündigt werden. 

(2)  Abweichend von der Regelung in Absatz 1 Satz 2 wird § 1 erst ab der Eintragung des Vertrags in das 
Handelsregister wirksam.

(3)  Der Vertrag kann von beiden Vertragspartnern ohne Einhaltung einer Frist aus wichtigem Grund 
gekündigt werden.

(4)  Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, 
  –  wenn eine bestandskräftige oder sofort vollziehbare Anordnung der Bundesanstalt für Finanz-

dienstleistungsaufsicht, den Vertrag zu kündigen, vorliegt, 
  –  wenn sich für diesen Vertrag wesentliche steuerliche Vorschriften oder deren Auslegung durch 

die Rechtsprechung ändern,
  –  wenn die herrschende Gesellschaft oder die beherrschte Gesellschaft verschmolzen, gespalten 

oder liquidiert wird.

§ 4

Soweit eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein sollte, wird dadurch die Gültigkeit des 
übrigen Vertragsinhalts nicht berührt. Die weggefallene Bestimmung ist durch eine Regelung zu 
ersetzen, die dem Zweck der weggefallenen Bestimmung in rechtlich zulässiger Weise am nächsten 
kommt. Entsprechendes gilt im Falle einer Regelungslücke.

[Ort, Datum]   [Ort, Datum]

___________________________  ___________________________
Talanx   ZRGG

Tagesordnung und Vorschläge zur Beschlussfassung (Fortsetzung)
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Der Ergebnisabführungsvertrag ist in einem gemeinsamen Vertragsbericht des Vorstands der Talanx 
Aktiengesellschaft und der Geschäftsführung der Zweite Riethorst Grundstücksgesellschaft mit 
beschränkter Haftung näher erläutert und begründet. 

Von der Einberufung der Hauptversammlung an werden folgende Unterlagen auf der Internetseite 
der Gesellschaft unter https://www.talanx.com/hv zugänglich gemacht: 

 ▪  der Entwurf des Ergebnisabführungsvertrags zwischen der Talanx Aktiengesellschaft und der 
Zweite Riethorst Grundstücksgesellschaft mbH

 ▪ die Jahresabschlüsse der Talanx Aktiengesellschaft und die Konzernabschlüsse für die Geschäfts-
jahre 2021, 2022, 2023 (enthalten in den Geschäftsberichten) sowie die zusammengefassten Lage-
berichte der Talanx Aktiengesellschaft und des Konzerns für diese Geschäftsjahre (enthalten in 
den Geschäftsberichten)

 ▪  der Jahresabschluss der Zweite Riethorst Grundstücksgesellschaft AG & Co. KG für das (Rumpf-)
Geschäftsjahr 2023 

 ▪  der nach § 293a AktG erstattete gemeinsame Bericht des Vorstands der Talanx Aktiengesellschaft 
und der Geschäftsführung der Zweite Riethorst Grundstücksgesellschaft mbH

Der nach § 293e AktG erstattete gemeinsame Bericht des Vertragsprüfers wird ab dem 26. März 
2024 und damit noch vor dem letztmöglichen Zeitpunkt für die Einberufung der Hauptversamm-
lung (§ 123 Abs. 1, 2 AktG) unter derselben Internetadresse zugänglich gemacht.

Die derzeit gültige Satzung ist über die Internetseite der Gesellschaft unter https://www.talanx.com/hv 
zugänglich. Sie wird dort auch während der Hauptversammlung zugänglich sein.



Vergütung18 Talanx Konzern Geschäftsbericht 2023

Vergütungsbericht

Einleitung 

Der Vergütungsbericht stellt die Struktur und Systematik der Vergü-
tung für den Vorstand und den Aufsichtsrat der Talanx AG dar und 
enthält detaillierte Informationen zur individuellen Vergütung und 
zu weiteren Leistungen, die den gegenwärtigen und ehemaligen Vor-
stands- und Aufsichtsratsmitgliedern der Talanx AG für ihre Tätigkeit 
im Geschäftsjahr 2023 gewährt und geschuldet werden. 

Der Bericht wurde vom Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft 
im Einklang mit den Anforderungen des § 162 Aktiengesetz (AktG) 
erstellt und entspricht den Empfehlungen und Anregungen des 
Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK) in seiner Fassung 
vom 28. April 2022.

Der Vergütungsbericht wurde durch die PricewaterhouseCoopers 
GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft über die Anforderungen des 
§ 162 Abs. 3 AktG hinausgehend sowohl formell als auch inhaltlich 
geprüft. Der Vergütungsbericht sowie der Vermerk des Abschlussprü-
fers über die Prüfung des Vergütungsberichts sind auf der Internet-
seite der Talanx AG (https://www.talanx.com/de/investor_relations/
ergebnisse_-_berichte/finanzberichte) verfügbar.

Vergütung des Vorstands

Überblick über das Vergütungssystem 

Das aktuelle Vergütungssystem des Vorstands gilt seit dem 1. Januar 
2021. Es entspricht den gesetzlichen und regulatorischen Anforde-
rungen und den Empfehlungen des DCGK und wurde von der Haupt-
versammlung der Talanx AG am 6. Mai 2021 mit einer Mehrheit von 
96,5 % gebilligt. Bei wesentlichen Änderungen am Vergütungssys-
tem, mindestens jedoch alle vier Jahre, wird das Vergütungssystem 
der Hauptversammlung zur Billigung vorgelegt. Aufgrund der Billi-
gung des Vergütungsberichts durch die Hauptversammlung im Jahr 
2023 mit einer Mehrheit von 97,8 % bestand keine Veranlassung, das 
Vergütungssystem, dessen Umsetzung oder die Art und Weise der 
Berichterstattung zu hinterfragen oder zu ändern. Hinweise in Ge-
sprächen mit Investoren hatten wir bereits im Vorjahr zum Anlass 
genommen, im Vergütungsbericht die Anwendung des Vergütungs-
systems in Bezug auf die variable Vergütung noch ausführlicher dar-
zustellen. Wir zeigen im diesjährigen Vergütungsbericht wieder 
 zusätzlich zu den Auszahlungen mehrjähriger variabler Vergütungs-
bestandteile im Jahr 2023 auch die aktuellen Bestände, die in den 
nächsten Jahren aus der mehrjährigen variablen Vergütung zur Aus-
zahlung anstehen.

Das Vergütungssystem ist strukturiert und berücksichtigt die Erwar-
tungen unserer Investoren und weiterer wichtiger Stakeholder. Die 
Vergütung besteht aus festen (erfolgsunabhängigen) und variablen 
(erfolgsabhängigen) Bestandteilen. Hierbei stehen die hohe Relevanz 
der variablen Vergütung und die Stärkung des Pay-for-Performance-
Gedankens im Vordergrund. Die variable Vergütung basiert auf 
 finanziellen und nicht-finanziellen Leistungskriterien, die aus der 
Konzernstrategie der Talanx abgeleitet und vom Vorstand beeinfluss-
bar sind. Dabei werden zur Leistungsmessung auch Nachhaltigkeits-
kriterien berücksichtigt, die eine nachhaltige und langfristige Wert-
entwicklung der Gesellschaft unter stützen. Zudem ist die Vorstands-
vergütung durch einen starken Aktienbezug infolge der Nutzung 
eines Performance Share Plans und einer relativen Erfolgsmessung 
der Performance der Talanx Aktie im Vergleich zu unseren Wettbe-
werbern eng an den Interessen unserer Investoren ausgerichtet. 
 Malus- und Clawback-Regelungen ermöglichen die Reduzierung bzw. 
Rückforderung variabler Vergütungs bestandteile im Falle schwer-
wiegender Compliance-Verstöße. Die wesentlichen Bestandteile des 
Vergütungssystems sind in der folgenden Übersicht zusammen-
gefasst: 

STRUKTUR DES VERGÜTUNGSSYSTEMS

Festvergütung Festvergütung Maximal
vergütung

Nebenleistungen

Altersversorgung 

Variable 
Vergütung

Short-Term Incentive 40 % Malus und 
ClawbackLong-Term Incentive

(Talanx Performance 
Shares)

60 %

Grundsätze der Vorstandsvergütung

Die Strategie des Talanx Konzerns ist auf eine langfristige Wertsteige-
rung im Sinne der Stakeholder des Konzerns (insbesondere Investo-
ren, Kunden und Mitarbeiter) ausgerichtet. Daher fokussieren wir 
uns bei der Vorstandsvergütung auf die Grundsätze Kontinuität, 
 Finanzkraft und Profitabilität. Die Vorstandsvergütung leistet einen 
wesentlichen Beitrag zur Förderung unserer Konzernstrategie sowie 
zur langfristigen und nachhaltigen Entwicklung des Talanx Kon-
zerns. Die Vergütung stellt eine transparente, leistungsbezogene und 
stark am langfristigen Unternehmenserfolg orientierte Anreiz-
wirkung sicher, die insbesondere von aus der Konzernstrategie abge-
leiteten Leistungskriterien sowie der Wertentwicklung der Aktie der 
Talanx AG, auch im relativen Wettbewerbsvergleich, abhängt. Eine zu 
starke Risikoneigung wird dabei verhindert.
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Weitere Informationen zu den Tagesordnungspunkten
Vergütungsbericht (zu Tagesordnungspunkt 6)
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Vergütungsbericht

Einleitung 

Der Vergütungsbericht stellt die Struktur und Systematik der Vergü-
tung für den Vorstand und den Aufsichtsrat der Talanx AG dar und 
enthält detaillierte Informationen zur individuellen Vergütung und 
zu weiteren Leistungen, die den gegenwärtigen und ehemaligen Vor-
stands- und Aufsichtsratsmitgliedern der Talanx AG für ihre Tätigkeit 
im Geschäftsjahr 2023 gewährt und geschuldet werden. 

Der Bericht wurde vom Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft 
im Einklang mit den Anforderungen des § 162 Aktiengesetz (AktG) 
erstellt und entspricht den Empfehlungen und Anregungen des 
Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK) in seiner Fassung 
vom 28. April 2022.

Der Vergütungsbericht wurde durch die PricewaterhouseCoopers 
GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft über die Anforderungen des 
§ 162 Abs. 3 AktG hinausgehend sowohl formell als auch inhaltlich 
geprüft. Der Vergütungsbericht sowie der Vermerk des Abschlussprü-
fers über die Prüfung des Vergütungsberichts sind auf der Internet-
seite der Talanx AG (https://www.talanx.com/de/investor_relations/
ergebnisse_-_berichte/finanzberichte) verfügbar.

Vergütung des Vorstands

Überblick über das Vergütungssystem 

Das aktuelle Vergütungssystem des Vorstands gilt seit dem 1. Januar 
2021. Es entspricht den gesetzlichen und regulatorischen Anforde-
rungen und den Empfehlungen des DCGK und wurde von der Haupt-
versammlung der Talanx AG am 6. Mai 2021 mit einer Mehrheit von 
96,5 % gebilligt. Bei wesentlichen Änderungen am Vergütungssys-
tem, mindestens jedoch alle vier Jahre, wird das Vergütungssystem 
der Hauptversammlung zur Billigung vorgelegt. Aufgrund der Billi-
gung des Vergütungsberichts durch die Hauptversammlung im Jahr 
2023 mit einer Mehrheit von 97,8 % bestand keine Veranlassung, das 
Vergütungssystem, dessen Umsetzung oder die Art und Weise der 
Berichterstattung zu hinterfragen oder zu ändern. Hinweise in Ge-
sprächen mit Investoren hatten wir bereits im Vorjahr zum Anlass 
genommen, im Vergütungsbericht die Anwendung des Vergütungs-
systems in Bezug auf die variable Vergütung noch ausführlicher dar-
zustellen. Wir zeigen im diesjährigen Vergütungsbericht wieder 
 zusätzlich zu den Auszahlungen mehrjähriger variabler Vergütungs-
bestandteile im Jahr 2023 auch die aktuellen Bestände, die in den 
nächsten Jahren aus der mehrjährigen variablen Vergütung zur Aus-
zahlung anstehen.

Das Vergütungssystem ist strukturiert und berücksichtigt die Erwar-
tungen unserer Investoren und weiterer wichtiger Stakeholder. Die 
Vergütung besteht aus festen (erfolgsunabhängigen) und variablen 
(erfolgsabhängigen) Bestandteilen. Hierbei stehen die hohe Relevanz 
der variablen Vergütung und die Stärkung des Pay-for-Performance-
Gedankens im Vordergrund. Die variable Vergütung basiert auf 
 finanziellen und nicht-finanziellen Leistungskriterien, die aus der 
Konzernstrategie der Talanx abgeleitet und vom Vorstand beeinfluss-
bar sind. Dabei werden zur Leistungsmessung auch Nachhaltigkeits-
kriterien berücksichtigt, die eine nachhaltige und langfristige Wert-
entwicklung der Gesellschaft unter stützen. Zudem ist die Vorstands-
vergütung durch einen starken Aktienbezug infolge der Nutzung 
eines Performance Share Plans und einer relativen Erfolgsmessung 
der Performance der Talanx Aktie im Vergleich zu unseren Wettbe-
werbern eng an den Interessen unserer Investoren ausgerichtet. 
 Malus- und Clawback-Regelungen ermöglichen die Reduzierung bzw. 
Rückforderung variabler Vergütungs bestandteile im Falle schwer-
wiegender Compliance-Verstöße. Die wesentlichen Bestandteile des 
Vergütungssystems sind in der folgenden Übersicht zusammen-
gefasst: 

STRUKTUR DES VERGÜTUNGSSYSTEMS

Festvergütung Festvergütung Maximal
vergütung

Nebenleistungen

Altersversorgung 

Variable 
Vergütung

Short-Term Incentive 40 % Malus und 
ClawbackLong-Term Incentive

(Talanx Performance 
Shares)

60 %

Grundsätze der Vorstandsvergütung

Die Strategie des Talanx Konzerns ist auf eine langfristige Wertsteige-
rung im Sinne der Stakeholder des Konzerns (insbesondere Investo-
ren, Kunden und Mitarbeiter) ausgerichtet. Daher fokussieren wir 
uns bei der Vorstandsvergütung auf die Grundsätze Kontinuität, 
 Finanzkraft und Profitabilität. Die Vorstandsvergütung leistet einen 
wesentlichen Beitrag zur Förderung unserer Konzernstrategie sowie 
zur langfristigen und nachhaltigen Entwicklung des Talanx Kon-
zerns. Die Vergütung stellt eine transparente, leistungsbezogene und 
stark am langfristigen Unternehmenserfolg orientierte Anreiz-
wirkung sicher, die insbesondere von aus der Konzernstrategie abge-
leiteten Leistungskriterien sowie der Wertentwicklung der Aktie der 
Talanx AG, auch im relativen Wettbewerbsvergleich, abhängt. Eine zu 
starke Risikoneigung wird dabei verhindert.
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Die Mitglieder des Vorstands werden unter Berücksichtigung der 
Lage der Gesellschaft sowie entsprechend ihrer Leistung und ihres 
Tätigkeits- und Verantwortungsbereichs vergütet. Die Vorschriften 
des AktG, die Regelungen des Artikels 275 der Delegierten Ver ordnung 
(EU) 2015/35 mit den Änderungen durch die Delegierte Verordnung 
(EU) 2016/2283 und des Versicherungsaufsichtsgesetzes in Verbin-
dung mit der Verordnung über die aufsichtsrechtlichen Anforderun-
gen an Vergütungssysteme im Versicherungsbereich (VersVergV) so-
wie die Empfehlungen für die Vergütung für Mitglieder des Vorstands 
in Abschnitt G des DCGK bilden hierfür den regulatorischen Rahmen. 

Bei der Festlegung der Vergütung für den Vorstand der Talanx AG 
orientiert sich der Aufsichtsrat an den folgenden Leitlinien:

LEITLINIEN DER VORSTANDSVERGÜTUNG VON TALANX

Förderung der Unternehmensstrategie  ■ Aus der Unternehmensstrategie abgeleitete Leistungskriterien

Langfristigkeit und Nachhaltigkeit  ■ Variable Vergütung überwiegend aktienbasiert und mehrjährig ausgerichtet
 ■ Nachhaltigkeitsrisiken und -ziele (ESG) in die Bemessung der variablen Vergütung einbezogen

Leistungsbezug 
(„PayforPerformance“) 

 ■ Mehrheit der Ziel-Direktvergütung besteht aus variablen Vergütungs bestandteilen
 ■ Adäquat und ambitioniert gesetzte Leistungskriterien
 ■ Variable Vergütung kann zwischen null und einem Cap schwanken

Angemessenheit der Vergütung  ■ Vergütung der Vorstandsmitglieder steht in angemessenem Verhältnis zu den Aufgaben und 
 Leistungen des jeweiligen Vorstandsmitglieds wie auch zur Lage der Gesellschaft

 ■ Berücksichtigung unternehmensinterner und -externer Vergütungs relationen
 ■ Caps auf die einzelnen variablen Vergütungsbestandteile und die gesamte Vergütung 

Verknüpfung mit Aktionärsinteressen  ■ Harmonisierung der Interessen des Vorstands und unserer Aktionäre
 ■ Malus- und Clawback-Regelungen gelten für die gesamte variable  Vergütung
 ■ Relative Erfolgszumessung setzt Anreize zur langfristigen Outperformance unserer  

Wettbewerber am Kapitalmarkt

Berücksichtigung Marktpraxis und  
regulatorische Compliance

 ■ Berücksichtigung der aktuellen Marktpraxis relevanter Vergleichs unternehmen bei  
der Vorstands vergütung

 ■ Sicherstellung der Konformität mit den für Talanx maßgeblichen gesetzlichen und  
regulatorischen Anforderungen

Transparenz  ■ Ex-post-Veröffentlichung der Zielwerte und der Zielerreichung
 ■ Ex-post-Veröffentlichung des individuellen Zu- bzw. Abschlags je Vorstandsmitglied

Vergütungsstruktur

Der Leistungsbezug (Pay-for-Performance) und die langfristige Aus-
richtung stehen als zentrale Gedanken der Vorstandsvergütung der 
Talanx im Vordergrund.

Um den Pay-for-Performance-Gedanken zu stärken, besteht die Ziel-
Direktvergütung (Summe aus Festvergütung und Zielbeträgen der 
variablen Vergütungsbestandteile) zu 40 % aus der Festvergütung 
und zu 60 % aus variablen Vergütungsbestandteilen. Die variable Ver-
gütung besteht aus einem Short-Term Incentive (STI) sowie einem 
Long-Term Incentive (LTI) mit einer Performanceperiode von vier 
Jahren. 

Die Vergütungsstruktur ist auf eine nachhaltige und langfristige Ent-
wicklung des Talanx Konzerns ausgerichtet. Der STI hat einen Anteil 
von 40 % an den variablen Vergütungsbestandteilen und trägt somit 
24 % zur Ziel-Direktvergütung bei. Auf den LTI mit einem Anteil von 
60 % an den variablen Vergütungsbestandteilen entfallen 36 % der 
Ziel-Direktvergütung. 

STRUKTUR ZIELDIREKTVERGÜTUNG
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Überprüfung der Angemessenheit der 
 Vorstandsvergütung

Die Vergütung der Vorstandsmitglieder wird vom Aufsichtsrat auf 
der Grundlage des Vergütungssystems nach Empfehlungen des Aus-
schusses für Vorstandsangelegenheiten festgelegt. Bei der Festlegung 
der Vergütung berücksichtigt der Aufsichtsrat die Verantwortung 
und die Aufgaben der einzelnen Vorstandsmitglieder, ihre individu-
elle Leistung, die wirtschaftliche Lage sowie den Erfolg und die 
 Zukunftsaussichten des Unternehmens.

Die Üblichkeit der Vergütung im Vergleich zu anderen, vergleichba-
ren Unternehmen (horizontaler Vergleich) sowie im Hinblick auf die 
Vergütungshöhe und -struktur innerhalb der Gesellschaft (vertikaler 
Vergleich) wurde vom Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 10. Novem-
ber 2023 überprüft. Als Vergleichsgruppe für den horizontalen Ver-
gütungsvergleich wurden hierbei die Unternehmen des MDAX (ex-
klusive der Talanx AG) zum Stand vom 1. Juli 2023 herangezogen. 
Zudem wurde als weitere Indikation die Vergütung des Vorstands 
 einem Vergleich mit einer individuellen Vergleichsgruppe, beste-
hend aus relevanten Wettbewerbern, unterzogen. Diese Vergleichs-
gruppe wird auch in der mehrjährigen variablen Vergütung zur 
 Messung des relativen Total Shareholder Return genutzt. Der vertika-
le Vergleich stützt sich auf die Relation der Vergütung des Vorstands 
zur Vergütung der Gesamtbelegschaft der Talanx. Dabei wurden 
 sowohl der Status quo als auch die zeitliche Entwicklung der Ver-

gütungsrelationen betrachtet. Der Aufsichtsrat hat für die Über-
prüfung der  Angemessenheit der Vorstandsvergütung von seiner 
Möglichkeit  Gebrauch gemacht, einen externen und von Vorstand 
und Unter nehmen unabhängigen Vergütungsberater  hinzuzuziehen.

Festsetzung der Zielvergütung

Jedem Vorstandsmitglied wird eine marktübliche Zielvergütung 
 vertraglich zugesagt. Diese richtet sich nach seinem Verantwortungs-
bereich und seinen für die Tätigkeit relevanten Kenntnissen und 
 Erfahrungen.

Feste und variable Vergütungsbestandteile stehen in einem ausge-
wogenen Verhältnis zueinander. Der feste Bestandteil hat einen aus-
reichend hohen Anteil an der Ziel-Gesamtvergütung, sodass es dem 
Unternehmen ermöglicht wird, eine flexible Bonuspolitik anzu-
wenden, einschließlich der Möglichkeit, überhaupt keine variable 
Ver gütung zu zahlen. Vorstandsmitglieder haben so keinen Anreiz, 
 zugunsten höherer Bonuszahlungen unangemessen hohe Risiken 
einzugehen.

Die nachfolgende Tabelle stellt die Zielvergütungen für jedes Vor-
standsmitglied für das Geschäftsjahr 2023 dar. Die Zielvergütung um-
fasst die für das Geschäftsjahr zugesagte Vergütung, die im Falle einer 
100 %-Zielerreichung gewährt wird. 

ZIELVERGÜTUNG 

Torsten Leue 
(Vorsitzender des Vorstands) 

Vorsitzender seit  
8. Mai 2018,  
Mitglied seit  

1. September 2010

Jean-Jacques  
Henchoz 1 

Geschäftsbereichs- 
vorstand 

seit 1. April 2019

Dr. Wilm  
Langenbach 

Geschäftsbereichs- 
vorstand seit  

1. Dezember 2020

Dr. Edgar Puls 
Geschäftsbereichs- 

vorstand 
seit 9. Mai 2019

Caroline Schlienkamp 
Mitglied des Vorstands 

seit 1. Mai 2022

Jens Warkentin 
Mitglied des Vorstands 

seit 1. Januar 2023

Dr. Jan Wicke 
(Finanzvorstand) 

Finanzvorstand seit  
1. September 2020, Mitglied  

seit 1. Mai 2014

In TEUR 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022

Grundvergütung 1.020 40 % 1.020 960 40 % 960 540 40 % 540 512 40 % 512 400 40 % 267 400 40 % — 646 40 % 646

Nebenleistungen 8 — 6 12 — 14 6 — 6 6 — 9 12 — 8 11 — — 6 — 6

Sonstiges 2 — — — — — 1.000 — — — — — — — — — — — — —

Feste Vergütungsbestandteile 1.028 1.026 972 1.974 546 546 518 521 412 275 411 — 652 652

Einjährige variable Vergütung (STI) 612 24 % 612 576 24 % 576 324 24 % 324 307 24 % 307 240 24 % 160 240 24 % — 388 24 % 388

Mehrjährige variable Vergütung (LTI) –  
(Performance Shares 2023/2022) 918 36 % 918 864 36 % 864 486 36 % 486 461 36 % 461 360 36 % 240 360 36 % — 581 36 % 581

Variable Vergütungsbestandteile 1.530 1.530 1.440 1.440 810 810 768 768 600 400 600 — 969 969

Zielvergütung gesamt 2.558 100 % 2.556 2.412 100 % 3.414 1.356 100 % 1.356 1.286 100 % 1.289 1.012 100 % 675 1.011 100 % — 1.621 100 % 1.621

Versorgungsaufwand 3 646 691 118 152 84 91 91 131 48 90 43 — 142 143

1  Einschließlich Zielvergütung Hannover Rück SE in Höhe von 2.112 TEUR für 2023 und in Höhe von 3.114 TEUR für 2022
2  Ausgleichszahlungen aufgrund von Gehaltsverlusten aus einem vorangegangenen Dienstverhältnis. Für den Verfall von Leistungen beim vorherigen Arbeitgeber hat der Aufsichtsrat 

Jean-Jacques Henchoz vertraglich einen Ausgleich in Ratenzahlungen zugesagt. Die Ausgleichszahlung im Jahr 2022 ist die letzte Rate aus dieser Vereinbarung, diese war außerdem  
abhängig von einer Wiederbestellung zum 1. April 2022

3  Angegeben ist der im Berichtsjahr für Pensionen und sonstige Versorgungsleistungen erfasste Personalaufwand (Service Cost)
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Überprüfung der Angemessenheit der 
 Vorstandsvergütung

Die Vergütung der Vorstandsmitglieder wird vom Aufsichtsrat auf 
der Grundlage des Vergütungssystems nach Empfehlungen des Aus-
schusses für Vorstandsangelegenheiten festgelegt. Bei der Festlegung 
der Vergütung berücksichtigt der Aufsichtsrat die Verantwortung 
und die Aufgaben der einzelnen Vorstandsmitglieder, ihre individu-
elle Leistung, die wirtschaftliche Lage sowie den Erfolg und die 
 Zukunftsaussichten des Unternehmens.

Die Üblichkeit der Vergütung im Vergleich zu anderen, vergleichba-
ren Unternehmen (horizontaler Vergleich) sowie im Hinblick auf die 
Vergütungshöhe und -struktur innerhalb der Gesellschaft (vertikaler 
Vergleich) wurde vom Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 10. Novem-
ber 2023 überprüft. Als Vergleichsgruppe für den horizontalen Ver-
gütungsvergleich wurden hierbei die Unternehmen des MDAX (ex-
klusive der Talanx AG) zum Stand vom 1. Juli 2023 herangezogen. 
Zudem wurde als weitere Indikation die Vergütung des Vorstands 
 einem Vergleich mit einer individuellen Vergleichsgruppe, beste-
hend aus relevanten Wettbewerbern, unterzogen. Diese Vergleichs-
gruppe wird auch in der mehrjährigen variablen Vergütung zur 
 Messung des relativen Total Shareholder Return genutzt. Der vertika-
le Vergleich stützt sich auf die Relation der Vergütung des Vorstands 
zur Vergütung der Gesamtbelegschaft der Talanx. Dabei wurden 
 sowohl der Status quo als auch die zeitliche Entwicklung der Ver-

gütungsrelationen betrachtet. Der Aufsichtsrat hat für die Über-
prüfung der  Angemessenheit der Vorstandsvergütung von seiner 
Möglichkeit  Gebrauch gemacht, einen externen und von Vorstand 
und Unter nehmen unabhängigen Vergütungsberater  hinzuzuziehen.

Festsetzung der Zielvergütung

Jedem Vorstandsmitglied wird eine marktübliche Zielvergütung 
 vertraglich zugesagt. Diese richtet sich nach seinem Verantwortungs-
bereich und seinen für die Tätigkeit relevanten Kenntnissen und 
 Erfahrungen.

Feste und variable Vergütungsbestandteile stehen in einem ausge-
wogenen Verhältnis zueinander. Der feste Bestandteil hat einen aus-
reichend hohen Anteil an der Ziel-Gesamtvergütung, sodass es dem 
Unternehmen ermöglicht wird, eine flexible Bonuspolitik anzu-
wenden, einschließlich der Möglichkeit, überhaupt keine variable 
Ver gütung zu zahlen. Vorstandsmitglieder haben so keinen Anreiz, 
 zugunsten höherer Bonuszahlungen unangemessen hohe Risiken 
einzugehen.

Die nachfolgende Tabelle stellt die Zielvergütungen für jedes Vor-
standsmitglied für das Geschäftsjahr 2023 dar. Die Zielvergütung um-
fasst die für das Geschäftsjahr zugesagte Vergütung, die im Falle einer 
100 %-Zielerreichung gewährt wird. 

ZIELVERGÜTUNG 

Torsten Leue 
(Vorsitzender des Vorstands) 

Vorsitzender seit  
8. Mai 2018,  
Mitglied seit  

1. September 2010

Jean-Jacques  
Henchoz 1 

Geschäftsbereichs- 
vorstand 

seit 1. April 2019

Dr. Wilm  
Langenbach 

Geschäftsbereichs- 
vorstand seit  

1. Dezember 2020

Dr. Edgar Puls 
Geschäftsbereichs- 

vorstand 
seit 9. Mai 2019

Caroline Schlienkamp 
Mitglied des Vorstands 

seit 1. Mai 2022

Jens Warkentin 
Mitglied des Vorstands 

seit 1. Januar 2023

Dr. Jan Wicke 
(Finanzvorstand) 

Finanzvorstand seit  
1. September 2020, Mitglied  

seit 1. Mai 2014

In TEUR 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022

Grundvergütung 1.020 40 % 1.020 960 40 % 960 540 40 % 540 512 40 % 512 400 40 % 267 400 40 % — 646 40 % 646

Nebenleistungen 8 — 6 12 — 14 6 — 6 6 — 9 12 — 8 11 — — 6 — 6

Sonstiges 2 — — — — — 1.000 — — — — — — — — — — — — —

Feste Vergütungsbestandteile 1.028 1.026 972 1.974 546 546 518 521 412 275 411 — 652 652

Einjährige variable Vergütung (STI) 612 24 % 612 576 24 % 576 324 24 % 324 307 24 % 307 240 24 % 160 240 24 % — 388 24 % 388

Mehrjährige variable Vergütung (LTI) –  
(Performance Shares 2023/2022) 918 36 % 918 864 36 % 864 486 36 % 486 461 36 % 461 360 36 % 240 360 36 % — 581 36 % 581

Variable Vergütungsbestandteile 1.530 1.530 1.440 1.440 810 810 768 768 600 400 600 — 969 969

Zielvergütung gesamt 2.558 100 % 2.556 2.412 100 % 3.414 1.356 100 % 1.356 1.286 100 % 1.289 1.012 100 % 675 1.011 100 % — 1.621 100 % 1.621

Versorgungsaufwand 3 646 691 118 152 84 91 91 131 48 90 43 — 142 143

1  Einschließlich Zielvergütung Hannover Rück SE in Höhe von 2.112 TEUR für 2023 und in Höhe von 3.114 TEUR für 2022
2  Ausgleichszahlungen aufgrund von Gehaltsverlusten aus einem vorangegangenen Dienstverhältnis. Für den Verfall von Leistungen beim vorherigen Arbeitgeber hat der Aufsichtsrat 

Jean-Jacques Henchoz vertraglich einen Ausgleich in Ratenzahlungen zugesagt. Die Ausgleichszahlung im Jahr 2022 ist die letzte Rate aus dieser Vereinbarung, diese war außerdem  
abhängig von einer Wiederbestellung zum 1. April 2022

3  Angegeben ist der im Berichtsjahr für Pensionen und sonstige Versorgungsleistungen erfasste Personalaufwand (Service Cost)
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ZIELVERGÜTUNG 

Torsten Leue 
(Vorsitzender des Vorstands) 

Vorsitzender seit  
8. Mai 2018,  
Mitglied seit  

1. September 2010

Jean-Jacques  
Henchoz 1 

Geschäftsbereichs- 
vorstand 

seit 1. April 2019

Dr. Wilm  
Langenbach 

Geschäftsbereichs- 
vorstand seit  

1. Dezember 2020

Dr. Edgar Puls 
Geschäftsbereichs- 

vorstand 
seit 9. Mai 2019

Caroline Schlienkamp 
Mitglied des Vorstands 

seit 1. Mai 2022

Jens Warkentin 
Mitglied des Vorstands 

seit 1. Januar 2023

Dr. Jan Wicke 
(Finanzvorstand) 

Finanzvorstand seit  
1. September 2020, Mitglied  

seit 1. Mai 2014

In TEUR 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022

Grundvergütung 1.020 40 % 1.020 960 40 % 960 540 40 % 540 512 40 % 512 400 40 % 267 400 40 % — 646 40 % 646

Nebenleistungen 8 — 6 12 — 14 6 — 6 6 — 9 12 — 8 11 — — 6 — 6

Sonstiges 2 — — — — — 1.000 — — — — — — — — — — — — —

Feste Vergütungsbestandteile 1.028 1.026 972 1.974 546 546 518 521 412 275 411 — 652 652

Einjährige variable Vergütung (STI) 612 24 % 612 576 24 % 576 324 24 % 324 307 24 % 307 240 24 % 160 240 24 % — 388 24 % 388

Mehrjährige variable Vergütung (LTI) –  
(Performance Shares 2023/2022) 918 36 % 918 864 36 % 864 486 36 % 486 461 36 % 461 360 36 % 240 360 36 % — 581 36 % 581

Variable Vergütungsbestandteile 1.530 1.530 1.440 1.440 810 810 768 768 600 400 600 — 969 969

Zielvergütung gesamt 2.558 100 % 2.556 2.412 100 % 3.414 1.356 100 % 1.356 1.286 100 % 1.289 1.012 100 % 675 1.011 100 % — 1.621 100 % 1.621

Versorgungsaufwand 3 646 691 118 152 84 91 91 131 48 90 43 — 142 143

1  Einschließlich Zielvergütung Hannover Rück SE in Höhe von 2.112 TEUR für 2023 und in Höhe von 3.114 TEUR für 2022
2  Ausgleichszahlungen aufgrund von Gehaltsverlusten aus einem vorangegangenen Dienstverhältnis. Für den Verfall von Leistungen beim vorherigen Arbeitgeber hat der Aufsichtsrat 

Jean-Jacques Henchoz vertraglich einen Ausgleich in Ratenzahlungen zugesagt. Die Ausgleichszahlung im Jahr 2022 ist die letzte Rate aus dieser Vereinbarung, diese war außerdem  
abhängig von einer Wiederbestellung zum 1. April 2022

3  Angegeben ist der im Berichtsjahr für Pensionen und sonstige Versorgungsleistungen erfasste Personalaufwand (Service Cost)

Vergütungsrelationen (Pay Ratios)

Im Berichtsjahr betrug die Ziel-Gesamtvergütung des Vorstandsvor-
sitzenden das 31-Fache der Ziel-Gesamtvergütung des Durchschnitts 
aller Mitarbeiter (ohne Vorstand). Die Ziel-Gesamtvergütung des 
Durchschnitts aller Vorstandsmitglieder belief sich auf das 20-Fache 
der Ziel-Gesamtvergütung des Durchschnitts aller Mitarbeiter (ohne 
Vorstand). Die Ziel-Gesamtvergütung des Durchschnitts aller Mit-
arbeiter bezieht sich auf die Belegschaft des Talanx Konzerns in 
Deutschland.

Einhaltung der Maximalvergütung

Der Aufsichtsrat hat nach § 87a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 AktG für jedes Vor-
standsmitglied eine betragsmäßige Höchstgrenze für die Summe aus 
Festvergütung, Nebenleistungen, STI und LTI sowie Altersversor-
gungsaufwand festgelegt („Maximalvergütung“). Die Maximalver-
gütung begrenzt sämtliche Auszahlungen, die aus der Zusage für ein 
Geschäftsjahr resultieren, unabhängig vom Zeitpunkt ihres Zuflus-
ses. Die Maximalvergütung beträgt für den Vorstandsvorsitzenden 
6.000.000 EUR, für den Geschäftsbereichsvorstand Rückversiche-
rung 5.000.000 EUR und für alle anderen Vorstandsmitglieder 
4.000.000 EUR.

Die Einhaltung der Maximalvergütung für das Geschäftsjahr 2023 
kann final erst nach der Auszahlung der für das Jahr 2023 zugeteilten 
Tranche des LTI im Kalenderjahr 2028 berichtet werden. Sollte die 
Auszahlung aus dem LTI zu einem Übersteigen der Maximalver-
gütung führen, wird der Auszahlungsbetrag entsprechend gekürzt, 
um die Einhaltung der Maximalvergütung sicherzustellen.
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Anwendung des Vergütungssystems im 
 Geschäftsjahr 2023

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Bestandteile des 
Vergütungssystems der Talanx im Geschäftsjahr 2023 und die damit 
verbundenen Zielsetzungen:

ÜBERBLICK VERGÜTUNGSBESTANDTEILE

Bestandteil Bemessungsgrundlage/Parameter Zielsetzung

FESTE  
VERGÜTUNGS
BESTANDTEILE

Festvergütung Die Festvergütung wird in zwölf gleichen Monatsraten bar ausgezahlt

Nebenleistungen Fahrzeug zur dienstlichen und privaten Nutzung, Unfall-, Reisegepäck- und 
D&O-Versicherung in angemessener Höhe

 ■ Gewinnung und Bindung 
der geeignetsten 
 Vorstandsmitglieder

 ■ Honorierung des Verant-
wortungsbereichs, der 
Kenntnisse und der 
Erfahrung der einzelnen 
Vorstandsmitglieder

Altersversorgung Beitragsorientierte Zusagen: jährlicher Finanzierungsbeitrag  
in Höhe von 25 % der definierten Bemessungsgrundlage

Vorstandsvorsitzender: leistungsorientierte Zusage: Zusage auf ein 
 Ruhegehalt, das sich als Prozentsatz der festen ruhegeldfähigen jährlichen 
Bezüge errechnet

 ■ Gewährung von markt-
üblichen Nebenleistungen 
und Altersversorgungssys-
temen zur Gewinnung und 
Bindung der geeignetsten 
Vorstandsmitglieder

VARIABLE 
 VERGÜTUNGS 
BESTANDTEILE

ShortTerm Incentive (STI) Zielbonusmodell

Leistungskriterien:
 ■ Talanx Konzern-RoE
 ■ individuelle Leistungskriterien (finanziell und nicht-finanziell,  

inklusive ESG-Ziele) 

Cap: 200 % des STI-Zielbetrags

 ■ Incentivierung des 
Erreichens oder Über-
treffens der jährlichen 
Unternehmens- und 
Geschäftsbereichsziele und 
Honorierung des individu-
ellen Beitrags zum Ergebnis 
und zur Nachhaltigkeit

LongTerm Incentive (LTI) Performance Share Plan („Talanx Performance Shares“)

Vierjährige Performanceperiode
LTI-Zuteilungswert ist abhängig von der festgestellten Zielerreichung für:

 ■ Talanx Konzern-RoE des vorherigen Geschäftsjahrs
 ■ individuelle Leistungskriterien des vorherigen Geschäftsjahrs 

Leistungskriterien:
 ■ Kursentwicklung der Talanx Aktie (zzgl. Dividenden)
 ■ relativer Total Shareholder Return (gegenüber relevanten Wettbewerbern)

Cap: 400 % des LTI-Zielbetrags

 ■ Anerkennung des Erfolgs 
im Vorjahr

 ■ Anreizsetzung zur 
 Schaffung von langfristi-
gem Shareholder Value

 ■ Motivation zur Outperfor-
mance der Wettbewerber

Eine nachträgliche Adjustierung der Zielwerte/Vergleichsparameter für  
den STI und LTI ist ausgeschlossen.

WEITERE  
REGELUNGEN

Maximalvergütung Vorstandsvorsitzender: 6.000.000 EUR
Geschäftsbereichsvorstand Rückversicherung: 5.000.000 EUR
Übrige Vorstandsmitglieder: 4.000.000 EUR

 ■ Begrenzung der für ein 
Geschäftsjahr zugesagten 
Gesamtvergütung

 ■ Erfüllung der regulatori-
schen Vorgaben des 
Aktiengesetzes

Malus und Clawback Möglichkeit des Aufsichtsrats, im Falle von grobem Fehlverhalten oder 
fehlerhaftem Konzernabschluss die variable Vergütung teilweise oder 
vollständig einzubehalten („Malus“) oder zurückzufordern („Clawback“).
Des Weiteren Reduzierung oder Entfall der variablen Vergütung möglich,  
wenn regulatorisch erforderlich

 ■ Stärkung der Position des 
Aufsichtsrats im Falle von 
schweren Compliance- 
Verstößen

12

Weitere Informationen zu den Tagesordnungspunkten (Fortsetzung)



Vergütung22 Talanx Konzern Geschäftsbericht 2023

Anwendung des Vergütungssystems im 
 Geschäftsjahr 2023

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Bestandteile des 
Vergütungssystems der Talanx im Geschäftsjahr 2023 und die damit 
verbundenen Zielsetzungen:

ÜBERBLICK VERGÜTUNGSBESTANDTEILE

Bestandteil Bemessungsgrundlage/Parameter Zielsetzung

FESTE  
VERGÜTUNGS
BESTANDTEILE

Festvergütung Die Festvergütung wird in zwölf gleichen Monatsraten bar ausgezahlt

Nebenleistungen Fahrzeug zur dienstlichen und privaten Nutzung, Unfall-, Reisegepäck- und 
D&O-Versicherung in angemessener Höhe

 ■ Gewinnung und Bindung 
der geeignetsten 
 Vorstandsmitglieder

 ■ Honorierung des Verant-
wortungsbereichs, der 
Kenntnisse und der 
Erfahrung der einzelnen 
Vorstandsmitglieder

Altersversorgung Beitragsorientierte Zusagen: jährlicher Finanzierungsbeitrag  
in Höhe von 25 % der definierten Bemessungsgrundlage

Vorstandsvorsitzender: leistungsorientierte Zusage: Zusage auf ein 
 Ruhegehalt, das sich als Prozentsatz der festen ruhegeldfähigen jährlichen 
Bezüge errechnet

 ■ Gewährung von markt-
üblichen Nebenleistungen 
und Altersversorgungssys-
temen zur Gewinnung und 
Bindung der geeignetsten 
Vorstandsmitglieder

VARIABLE 
 VERGÜTUNGS 
BESTANDTEILE

ShortTerm Incentive (STI) Zielbonusmodell

Leistungskriterien:
 ■ Talanx Konzern-RoE
 ■ individuelle Leistungskriterien (finanziell und nicht-finanziell,  

inklusive ESG-Ziele) 

Cap: 200 % des STI-Zielbetrags

 ■ Incentivierung des 
Erreichens oder Über-
treffens der jährlichen 
Unternehmens- und 
Geschäftsbereichsziele und 
Honorierung des individu-
ellen Beitrags zum Ergebnis 
und zur Nachhaltigkeit

LongTerm Incentive (LTI) Performance Share Plan („Talanx Performance Shares“)

Vierjährige Performanceperiode
LTI-Zuteilungswert ist abhängig von der festgestellten Zielerreichung für:

 ■ Talanx Konzern-RoE des vorherigen Geschäftsjahrs
 ■ individuelle Leistungskriterien des vorherigen Geschäftsjahrs 

Leistungskriterien:
 ■ Kursentwicklung der Talanx Aktie (zzgl. Dividenden)
 ■ relativer Total Shareholder Return (gegenüber relevanten Wettbewerbern)

Cap: 400 % des LTI-Zielbetrags

 ■ Anerkennung des Erfolgs 
im Vorjahr

 ■ Anreizsetzung zur 
 Schaffung von langfristi-
gem Shareholder Value

 ■ Motivation zur Outperfor-
mance der Wettbewerber

Eine nachträgliche Adjustierung der Zielwerte/Vergleichsparameter für  
den STI und LTI ist ausgeschlossen.

WEITERE  
REGELUNGEN

Maximalvergütung Vorstandsvorsitzender: 6.000.000 EUR
Geschäftsbereichsvorstand Rückversicherung: 5.000.000 EUR
Übrige Vorstandsmitglieder: 4.000.000 EUR

 ■ Begrenzung der für ein 
Geschäftsjahr zugesagten 
Gesamtvergütung

 ■ Erfüllung der regulatori-
schen Vorgaben des 
Aktiengesetzes

Malus und Clawback Möglichkeit des Aufsichtsrats, im Falle von grobem Fehlverhalten oder 
fehlerhaftem Konzernabschluss die variable Vergütung teilweise oder 
vollständig einzubehalten („Malus“) oder zurückzufordern („Clawback“).
Des Weiteren Reduzierung oder Entfall der variablen Vergütung möglich,  
wenn regulatorisch erforderlich

 ■ Stärkung der Position des 
Aufsichtsrats im Falle von 
schweren Compliance- 
Verstößen

23Talanx KonzernGeschäftsbericht 2023

Feste Vergütungsbestandteile

Festvergütung

Die Festvergütung wird in zwölf gleichen Monatsraten bar ausge-
zahlt. Sie orientiert sich insbesondere an dem Aufgabenspektrum 
und der Berufserfahrung des jeweiligen Vorstandsmitglieds. 

Nebenleistungen

Die Vorstandsmitglieder erhalten zusätzlich bestimmte nicht leis-
tungsbezogene Nebenleistungen in marktüblichem Rahmen, die in 
regelmäßigen Abständen überprüft werden. Für die Dauer der Vor-
standsbestellung wird ein Fahrzeug zur dienstlichen und privaten 
Nutzung zur Verfügung gestellt. Die Versteuerung des geldwerten 
Vorteils für die private Nutzung des Dienstwagens erfolgt durch das 
Vorstandsmitglied. Des Weiteren gewährt die Gesellschaft ihren Vor-
standsmitgliedern im Rahmen von Gruppenverträgen Versiche-
rungsschutz in angemessener Höhe (Unfall-, Reisegepäck- und D&O-
Versicherung).

Wenn ein neues Vorstandsmitglied einen Bonus des Vorarbeitgebers 
verliert, werden in Ausnahmefällen Sign-on- bzw. Recruitment-Boni 
gezahlt. Der Ausgleich verlorener variabler Vergütungsbestandteile 
des Vorarbeitgebers erfolgt in der Regel in mehreren Teilzahlungen 
und ist an Auszahlungsvoraussetzungen geknüpft.

Altersversorgung

Mit Ausnahme des Vorstandsvorsitzenden, Herrn Leue, der eine end-
gehaltsbezogene Zusage auf ein jährliches Ruhegehalt hat, haben die 
Vorstandsmitglieder eine beitragsorientierte Versorgungszusage. 
Weitere Informationen hierzu finden sich im Abschnitt „Leistungen 
im Falle des Ausscheidens“.

Variable Vergütungsbestandteile

Die variablen Vergütungsbestandteile bestehen aus einem Short-
Term Incentive (STI), dessen Bemessungsgrundlage das jeweilige Ge-
schäftsjahr darstellt, sowie einem Long-Term Incentive (LTI) mit einer 
Performanceperiode von vier Jahren. 

Die Leistungskriterien zur Messung und Beurteilung der Zielerrei-
chung sind aus der Unternehmensstrategie der Talanx abgeleitet. 
Dazu sind die variablen Vergütungsbestandteile so ausgestaltet, dass 
sie die langfristige Entwicklung des Talanx Konzerns fördern. Die 
nachstehende Übersicht stellt die enge Verknüpfung zwischen den 
Leistungskriterien und den weiteren Aspekten der variablen Vergü-
tung und der Unternehmensstrategie dar und erläutert, auf welche 
Weise die variable Vergütung die langfristige Entwicklung der Talanx 
fördert.

Die Gesellschaft gewährt den Vorstandsmitgliedern grundsätzlich 
keine garantierte variable Vergütung. 

VARIABLE VERGÜTUNGSBESTANDTEILE

Vergütungsbestandteil Leistungskriterium/Aspekt Strategiebezug/Förderung der langfristigen Entwicklung

SHORTTERM INCENTIVE (STI) KonzernRoE  ■ RoE eine der strategischen Steuerungsgrößen von Talanx
 ■ Zielwert im Einklang mit der Zielsetzung der Erzielung einer  

nachhaltigen Wertschaffung

Individueller Zu bzw. Abschlag  ■ Berücksichtigung des individuellen Beitrags der Vorstandsmitglieder  
und der Ergebnisse der von ihnen verantworteten Geschäftsbereiche

 ■ Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken und -zielen in der 
 Vorstandsvergütung

LONGTERM INCENTIVE (LTI) Zuteilungswert in Abhängigkeit von  
der STIZielerreichung

 ■ Höhere Anreizsetzung zur Zielerreichung im STI
 ■ Stärkung des Pay-for-Performance-Gedankens

Aktienkursentwicklung  ■ Verknüpfung der Aktienkursentwicklung und der Vorstandsvergütung
 ■ Harmonisierung der Interessen von Vorstand und Aktionären

Vierjährige Performanceperiode  ■ Ausrichtung auf den langfristigen Erfolg und Sicherstellung der  
 langfristigen Entwicklung von Talanx

Relativer TSR  ■ Incentivierung zur langfristigen Outperformance relevanter Wettbewerber 
am Kapitalmarkt
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Short-Term Incentive (STI)

a) Grundlagen
Der STI ist auf den geschäftlichen Erfolg der Talanx im jeweiligen Ge-
schäftsjahr ausgerichtet. Neben dem finanziellen Leistungskriterium 
Eigenkapitalrendite (Return on Equity – RoE) des Talanx Konzerns ge-
mäß Talanx Konzernabschluss („Konzern-RoE“) wird bei der Ermitt-
lung des Auszahlungsbetrags ein individueller Zu- bzw. Abschlag 
 berücksichtigt, der sowohl finanzielle als auch nicht-finanzielle 
 Leistungskriterien, insbesondere Nachhaltigkeitsziele und -risiken, 
umfasst und neben der Gesamtverantwortung des Vorstands auch 
die jeweiligen Geschäftsbereichsverantwortungen der einzelnen Vor-
standsmitglieder berücksichtigt. Damit trägt der STI der Zielsetzung 

einer hohen und stabilen Eigenkapitalrendite des Talanx Konzerns 
Rechnung, fördert die Umsetzung vorstands- bzw. ressortspezifi-
scher strategischer Fokusthemen und bezieht die Interessen unserer 
Investoren, Kunden, Mitarbeiter und weiterer wichtiger Stakeholder 
ein. 

Grundlage für die Auszahlung des STI bildet der vertraglich festge-
legte STI-Zielbetrag, dem eine Gesamtzielerreichung von 100 % zu-
grunde liegt. Die Gesamtzielerreichung (inklusive des individuellen 
Zu- bzw. Abschlags) kann Werte zwischen 0 % und 200 % des STI-Ziel-
betrags annehmen. Somit ist der Auszahlungsbetrag aus dem STI auf 
200 % des Zielbetrags begrenzt. 

SHORTTERM INCENTIVE

STIZIELBETRAG
in EUR

KONZERNROE
(strategische Zielrendite)

ZU/ABSCHLAG AUF
BASIS INDIVIDUELLER

LEISTUNG
AUSZAHLUNGSBETRAG

in EUR

(Cap: 200 % des
STI-Zielbetrags)

Mögliche Zielerreichung
0 − 200 %

+/− 25 Prozentpunkte

BEMESSUNGSZEITRAUM = GESCHÄFTSJAHR

Mögliche Gesamtzielerreichung: 0 − 200 %

b) Finanzielles Leistungskriterium
Maßgebliches finanzielles Leistungskriterium für den STI ist mit 
 einer Gewichtung von 100 % der Konzern-RoE im Vergleich mit einer 
strategischen Zielrendite, die auf Basis des risikofreien Zinses der 
zehnjährigen Bundesanleihen im Fünf-Jahres-Durchschnitt zu-
züglich eines ambitionierten Renditeaufschlags ermittelt wird. Der 
Konzern-RoE ist einer der zentralen Leistungsindikatoren im Steue-
rungssystem der Talanx und als solcher auch in der Vergütung des 
Vorstands implementiert. Talanx verfolgt das Ziel einer hohen Eigen-
kapitalrendite. Der Konzern ist dabei auf eine langfristige Wertsteige-
rung ausgerichtet. Durch die Verwendung des Konzern-RoE als maß-
gebliches Leistungskriterium für den STI werden entsprechend 
Anreize gesetzt, um diese Zielsetzung zu erreichen.

Der Zielwert für den Konzern-RoE sowie der Zielkorridor mit oberem 
und unterem Schwellenwert werden vom Aufsichtsrat jeweils im Vor-
aus für das kommende Geschäftsjahr festgelegt. Der Zielwert orien-
tiert sich dabei an der zum Zeitpunkt seiner Festlegung geltenden 
strategischen Zielrendite des Talanx Konzerns. 

Für das Geschäftsjahr 2023 hat der Aufsichtsrat für den Konzern-RoE 
einen Zielwert (100 % Zielerreichung) von 900 Basispunkten über 
dem risikofreien Zinssatz festgelegt. Der untere Schwellenwert ist 
festgelegt als der risikofreie Zins ohne Renditeaufschlag, während der 
obere Schwellenwert auf 1.800 Basispunkte über dem risikofreien 
Zinssatz festgelegt wurde.

+

=X
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Der risikofreie Zinssatz der zehnjährigen deutschen Staatsanleihen 
im Fünf-Jahres-Durchschnitt betrug per Ende 2023 0,72 %. Für das 
 Geschäftsjahr 2023 ergibt sich daraus ein Ziel-RoE von 972 Basis-
punkten. Im Geschäftsjahr 2023 wurde ein Konzern-RoE von 16,57 % 
(1.657 Basispunkten) erzielt. Dies entspricht einer Zielerreichung des 
Lei stungskriteriums Konzern-RoE von 176,11 %.

ZIELERREICHUNGSKURVE KONZERNROE IM GESCHÄFTSJAHR 2023

Konzern-RoE 16,57 %

Risikofreier Zinssatz 0,72 %

Ziel-RoE 9,72 %

Zielerreichung 176,11 %

Für das Geschäftsjahr 2024 hat der Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 
10. November 2023 den Zielwert für die Konzern-RoE (strategische 
Zielrendite) von 900 auf 950 Basispunkte über dem risikofreien Zins-
satz angehoben, um der positiven Entwicklung der Marktlage Rech-
nung zu tragen. 

c) Individueller Zu- bzw. Abschlag
Durch einen individuellen Zu- bzw. Abschlag auf die Zielerreichung 
des Leistungskriteriums Konzern-RoE kann der Aufsichtsrat zusätz-
lich zum finanziellen Erfolg des Talanx Konzerns den individuellen 
Beitrag des Vorstandsmitglieds und gegebenenfalls des von ihm ver-
antworteten Geschäftsbereichs zum Ergebnis sowie die Erreichung 
von Nachhaltigkeitszielen im Rahmen des STI berücksichtigen. Die 
Festlegung der Höhe des Zu- bzw. Abschlags, die sich in einer Band-
breite von –25 Prozentpunkten bis +25 Prozentpunkten bewegen 
kann, erfolgt durch den Aufsichtsrat nach pflichtgemäßem Ermes-
sen. Die Kriterien und Kennzahlen zur Ermittlung des individuellen 
Zu- bzw. Abschlags werden vom Aufsichtsrat jeweils im Voraus für 
das kommende Geschäftsjahr festgelegt und den Mitgliedern des 
Vorstands mitgeteilt.

Für das Geschäftsjahr 2023 hat der Aufsichtsrat für die einzelnen Vor-
standsmitglieder die folgenden Kriterien und Kennzahlen sowie auf 
dieser Basis im Anschluss an das Geschäftsjahr die folgenden indivi-
duellen Zu- bzw. Abschläge festgelegt:

200 %

100 %

0 %
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0,72 %

Risikofreier Zinssatz

9,72 %

900 Basispunkte ober-
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Zinssatzes

18,72 % 

1.800 Basispunkte 
oberhalb des risikofreien 

Zinssatzes

KonzernRoE
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Individueller Beitrag zum Ergebnis Nachhaltigkeit

Vorstandsmitglied Performance
Dividenden-/ 
Schüttungsfähigkeit Strategisches Ziel

Führung/   
Engagement (OHC) 1

Beitrag zur  
Nachhaltigkeitsstrategie

Individueller 
Zu- bzw. 

Abschlag

Torsten Leue  ■ Über Leistungs-
kriterium Konzern-RoE 
abgedeckt

 ■ Dividendenfähigkeit 
Talanx AG

 ■ Umsetzung Strategie 
2025 inkl. Sicherstel-
lung der Erreichung 
der strategischen Ziele 
auf Talanx Ebene

 ■ Veränderung OHC- 
Score 2022/2023

 ■ Relative Verbesserung 
des OHC-Score im 
Fokusgebiet

 ■ Weiterentwicklung 
und Umsetzung 
Nachhaltigkeitsstrate-
gie zur Positionierung 
der Talanx als nachhal-
tiger Konzern in den 
Dimensionen Versiche-
rungstechnik, Kapital-
anlage und Reduktion 
der Emissionen

+24 %-Pkt.

Jean-Jacques 
Henchoz

 ■ Segment-RoE 
 Rückversicherung

 ■ Schüttungsfähigkeit 
der Hannover Rück an 
die Talanx AG

 ■ Nachhaltige Outper-
formance gegenüber 
Vergleichsgruppe im 
Segment Rückver-
sicherung

 ■ Veränderung OHC- 
Score 2022/2023

 ■ Relative Verbesserung 
des OHC-Score im 
Fokusgebiet

 ■ Weiterentwicklung 
und Umsetzung der 
Nachhaltigkeitsstrate-
gie zur Positionierung 
der Talanx als nachhal-
tiger Konzern in den 
Dimensionen Versiche-
rungstechnik, Kapital-
anlage und Reduktion 
der Emissionen 

+5 %-Pkt.

Dr. Wilm 
Langenbach

 ■ Segment-RoE Privat- 
und Firmenversiche-
rung International

 ■ Schüttungsfähigkeit 
des  Geschäftsbereichs 
Privat- und Firmenver-
sicherung Internatio-
nal an die Talanx AG

 ■ Umsetzung Strategie 
HINexT 2025

 ■ Erreichung bzw. Verrin-
gerung Abstand zu 
Top-5-Position in 
Kernmärkten durch 
profitables organi-
sches und anorgani-
sches Wachstum 

 ■ Veränderung OHC- 
Score 2022/2023

 ■ Relative Verbesserung 
des OHC-Score im 
Fokusgebiet

 ■ Weiterentwicklung 
und Umsetzung der 
Nachhaltigkeitsstrate-
gie zur Positionierung 
der Talanx als nachhal-
tiger Konzern in den 
Dimensionen Versiche-
rungstechnik, Kapital-
anlage und Reduktion 
der Emissionen 

+24 %-Pkt.

Dr. Edgar Puls  ■ Segment-RoE 
 Indu strieversicherung

 ■ Schüttungsfähigkeit 
des  Geschäftsbereichs 
Industrieversicherung 
an die Talanx AG

 ■ Weitere Umsetzung 
des Projektes HDI 4.0 
gemäß Projektplan mit 
Fokus auf Under- 
writing Excellence, 
Global Player, Target 
Operating Model HDI 
Global Specialty

 ■ Veränderung OHC- 
Score 2022/2023

 ■ Relative Verbesserung 
des OHC-Score im 
Fokusgebiet

 ■ Weiterentwicklung 
und Umsetzung der 
Nachhaltigkeitsstrate-
gie zur Positionierung 
der Talanx als nachhal-
tiger Konzern in den 
Dimensionen Versiche-
rungstechnik, Kapital-
anlage und Reduktion 
der Emissionen 

+10 %-Pkt.

Caroline 
Schlienkamp

 ■ Kosten- und Mit-
arbeiterentwicklung 
gemäß Plan

 ■ Dividendenfähigkeit 
Talanx AG

 ■ Sicherstellung der 
Governance-Aufgaben 
bei Legal/Compliance 
und Data Protection

 ■ Weitere Intensivierung 
der Einbindung des 
Einkaufs in die 
Beschaffungsprozesse

 ■ Operationalisierung 
der People-&-Culture-
Strategie

 ■ Veränderung OHC- 
Score 2022/2023

 ■ Relative Verbesserung 
des OHC-Score im 
Fokusgebiet

 ■ Weiterentwicklung 
und Umsetzung der 
Nachhaltigkeitsstrate-
gie durch Beratung in 
Nachhaltigkeits- 
themen (Legal & 
Compliance) und 
CO2-Reduktion im 
Betrieb in Deutschland

 ■ Beitrag zur Förderung 
und Verbesserung  
von Vielfalt in der 
Talanx AG

+5 %-Pkt.

Jens Warkentin  ■ Segment-RoE Privat- 
und Firmenversiche-
rung Deutschland

 ■ Schüttungsfähigkeit 
des  Geschäftsbereichs 
Privat- und Firmenver-
sicherung Deutsch-
land an die Talanx AG

 ■ Umsetzung Strategie 
GO 2025

 ■ Implementierung des 
Maßnahmenpakets 
für das Jahr 2023

 ■ Veränderung OHC- 
Score 2022/2023

 ■ Relative Verbesserung 
des OHC-Score im 
Fokusgebiet

 ■ Weiterentwicklung 
und Umsetzung der 
Nachhaltigkeitsstrate-
gie zur Positionierung 
der Talanx als nachhal-
tiger Konzern in den 
Dimensionen Versiche-
rungstechnik, Kapital-
anlage und Reduktion 
der Emissionen 

+5 %-Pkt.

Dr. Jan Wicke  ■ Über Leistungs-
kriterium Konzern-RoE 
abgedeckt

 ■ Dividendenfähigkeit 
Talanx AG

 ■ Cost-Income-Ratio III 
der Ampega Asset 
Management gemäß 
Plan 

 ■ Optimierung IFRS-
17-Bilanzierung und 
Weiterentwicklung 
IFRS-17-Controlling

 ■ Veränderung OHC- 
Score 2022/2023

 ■ Relative Verbesserung 
des OHC-Score im 
Fokusgebiet

 ■ Durchführung eines 
extern auditierten 
ESG-Investment-
prozesses bei Ampega 
Asset Management

+5 %-Pkt.

1  Bei dem OHC-Score handelt es sich um das Ergebnis der jährlich stattfindenden Mitarbeiterumfrage zur Unternehmenskultur innerhalb der Organisation der Talanx  
(„Organizational Health Check“). Im Geschäftsjahr 2023 hat der Talanx OHC zum fünften Mal stattgefunden
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Individueller Beitrag zum Ergebnis Nachhaltigkeit

Vorstandsmitglied Performance
Dividenden-/ 
Schüttungsfähigkeit Strategisches Ziel

Führung/   
Engagement (OHC) 1

Beitrag zur  
Nachhaltigkeitsstrategie

Individueller 
Zu- bzw. 

Abschlag

Torsten Leue  ■ Über Leistungs-
kriterium Konzern-RoE 
abgedeckt

 ■ Dividendenfähigkeit 
Talanx AG

 ■ Umsetzung Strategie 
2025 inkl. Sicherstel-
lung der Erreichung 
der strategischen Ziele 
auf Talanx Ebene

 ■ Veränderung OHC- 
Score 2022/2023

 ■ Relative Verbesserung 
des OHC-Score im 
Fokusgebiet

 ■ Weiterentwicklung 
und Umsetzung 
Nachhaltigkeitsstrate-
gie zur Positionierung 
der Talanx als nachhal-
tiger Konzern in den 
Dimensionen Versiche-
rungstechnik, Kapital-
anlage und Reduktion 
der Emissionen

+24 %-Pkt.

Jean-Jacques 
Henchoz

 ■ Segment-RoE 
 Rückversicherung

 ■ Schüttungsfähigkeit 
der Hannover Rück an 
die Talanx AG

 ■ Nachhaltige Outper-
formance gegenüber 
Vergleichsgruppe im 
Segment Rückver-
sicherung

 ■ Veränderung OHC- 
Score 2022/2023

 ■ Relative Verbesserung 
des OHC-Score im 
Fokusgebiet

 ■ Weiterentwicklung 
und Umsetzung der 
Nachhaltigkeitsstrate-
gie zur Positionierung 
der Talanx als nachhal-
tiger Konzern in den 
Dimensionen Versiche-
rungstechnik, Kapital-
anlage und Reduktion 
der Emissionen 

+5 %-Pkt.

Dr. Wilm 
Langenbach

 ■ Segment-RoE Privat- 
und Firmenversiche-
rung International

 ■ Schüttungsfähigkeit 
des  Geschäftsbereichs 
Privat- und Firmenver-
sicherung Internatio-
nal an die Talanx AG

 ■ Umsetzung Strategie 
HINexT 2025

 ■ Erreichung bzw. Verrin-
gerung Abstand zu 
Top-5-Position in 
Kernmärkten durch 
profitables organi-
sches und anorgani-
sches Wachstum 

 ■ Veränderung OHC- 
Score 2022/2023

 ■ Relative Verbesserung 
des OHC-Score im 
Fokusgebiet

 ■ Weiterentwicklung 
und Umsetzung der 
Nachhaltigkeitsstrate-
gie zur Positionierung 
der Talanx als nachhal-
tiger Konzern in den 
Dimensionen Versiche-
rungstechnik, Kapital-
anlage und Reduktion 
der Emissionen 

+24 %-Pkt.

Dr. Edgar Puls  ■ Segment-RoE 
 Indu strieversicherung

 ■ Schüttungsfähigkeit 
des  Geschäftsbereichs 
Industrieversicherung 
an die Talanx AG

 ■ Weitere Umsetzung 
des Projektes HDI 4.0 
gemäß Projektplan mit 
Fokus auf Under- 
writing Excellence, 
Global Player, Target 
Operating Model HDI 
Global Specialty

 ■ Veränderung OHC- 
Score 2022/2023

 ■ Relative Verbesserung 
des OHC-Score im 
Fokusgebiet

 ■ Weiterentwicklung 
und Umsetzung der 
Nachhaltigkeitsstrate-
gie zur Positionierung 
der Talanx als nachhal-
tiger Konzern in den 
Dimensionen Versiche-
rungstechnik, Kapital-
anlage und Reduktion 
der Emissionen 

+10 %-Pkt.

Caroline 
Schlienkamp

 ■ Kosten- und Mit-
arbeiterentwicklung 
gemäß Plan

 ■ Dividendenfähigkeit 
Talanx AG

 ■ Sicherstellung der 
Governance-Aufgaben 
bei Legal/Compliance 
und Data Protection

 ■ Weitere Intensivierung 
der Einbindung des 
Einkaufs in die 
Beschaffungsprozesse

 ■ Operationalisierung 
der People-&-Culture-
Strategie

 ■ Veränderung OHC- 
Score 2022/2023

 ■ Relative Verbesserung 
des OHC-Score im 
Fokusgebiet

 ■ Weiterentwicklung 
und Umsetzung der 
Nachhaltigkeitsstrate-
gie durch Beratung in 
Nachhaltigkeits- 
themen (Legal & 
Compliance) und 
CO2-Reduktion im 
Betrieb in Deutschland

 ■ Beitrag zur Förderung 
und Verbesserung  
von Vielfalt in der 
Talanx AG

+5 %-Pkt.

Jens Warkentin  ■ Segment-RoE Privat- 
und Firmenversiche-
rung Deutschland

 ■ Schüttungsfähigkeit 
des  Geschäftsbereichs 
Privat- und Firmenver-
sicherung Deutsch-
land an die Talanx AG

 ■ Umsetzung Strategie 
GO 2025

 ■ Implementierung des 
Maßnahmenpakets 
für das Jahr 2023

 ■ Veränderung OHC- 
Score 2022/2023

 ■ Relative Verbesserung 
des OHC-Score im 
Fokusgebiet

 ■ Weiterentwicklung 
und Umsetzung der 
Nachhaltigkeitsstrate-
gie zur Positionierung 
der Talanx als nachhal-
tiger Konzern in den 
Dimensionen Versiche-
rungstechnik, Kapital-
anlage und Reduktion 
der Emissionen 

+5 %-Pkt.

Dr. Jan Wicke  ■ Über Leistungs-
kriterium Konzern-RoE 
abgedeckt

 ■ Dividendenfähigkeit 
Talanx AG

 ■ Cost-Income-Ratio III 
der Ampega Asset 
Management gemäß 
Plan 

 ■ Optimierung IFRS-
17-Bilanzierung und 
Weiterentwicklung 
IFRS-17-Controlling

 ■ Veränderung OHC- 
Score 2022/2023

 ■ Relative Verbesserung 
des OHC-Score im 
Fokusgebiet

 ■ Durchführung eines 
extern auditierten 
ESG-Investment-
prozesses bei Ampega 
Asset Management

+5 %-Pkt.

1  Bei dem OHC-Score handelt es sich um das Ergebnis der jährlich stattfindenden Mitarbeiterumfrage zur Unternehmenskultur innerhalb der Organisation der Talanx  
(„Organizational Health Check“). Im Geschäftsjahr 2023 hat der Talanx OHC zum fünften Mal stattgefunden
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d) Gesamtzielerreichung und Auszahlung aus dem STI 2023
Die folgende Tabelle zeigt die Gesamtzielerreichung sowie den sich 
hieraus ergebenen Auszahlungsbetrag pro Vorstandsmitglied:

AUSZAHLUNGEN AUS DEM SHORTTERM INCENTIVE 2023 DER TALANX AG

In TEUR

Vorstandsmitglied Zielbetrag

Ziel-
erreichung 

Konzern-
RoE

Individueller 
Zu- bzw. 

Abschlag

Gesamt 
ziel

erreichung

Auszah
lungs 
betrag

Torsten Leue 612 176,1 % +24 %-Pkt. 200,0 % 1.224

Jean-Jacques Henchoz 72 176,1 % +5 %-Pkt. 181,1 % 130

Dr. Wilm Langenbach 324 176,1 % +24 %-Pkt. 200,0 % 648

Dr. Edgar Puls 307 176,1 % +10 %-Pkt. 186,1 % 572

Caroline Schlienkamp 240 176,1 % +5 %-Pkt. 181,1 % 435

Jens Warkentin 240 176,1 % +5 %-Pkt. 181,1 % 435

Dr. Jan Wicke 388 176,1 % +5 %-Pkt. 181,1 % 702

Darüber hinaus erhält Herr Henchoz als Vorstandsvorsitzender der 
Hannover Rück SE Auszahlungen aus dem STI des Vergütungssys-
tems der Hannover Rück SE. Die Systematik des STI ist dabei analog 
zu der Systematik der Talanx ausgestaltet. Die Zielerreichung des 
Leistungskriteriums Konzern-RoE richtet sich nach dem erreichten 
RoE der Hannover Rück SE. Für das Geschäftsjahr 2023 hat der Auf-
sichtsrat der Hannover Rück für den Konzern-RoE der Hannover 
Rück einen Zielwert (100 % Zielerreichung) von 1.000 Basispunkten 
über dem risikofreien Zinssatz festgelegt. Der risikofreie Zinssatz der 
zehnjährigen deutschen Staatsanleihen im Fünf-Jahres-Durchschnitt 
betrug per Ende 2023 0,72 %. Für das Geschäftsjahr 2023 ergibt sich 
daher für die Hannover Rück ein Ziel-RoE von 1.072 Basispunkten. Im 
Geschäftsjahr 2023 hat die Hannover Rück eine Konzern-RoE von 
19,0 % (1.900 Basispunkten) erzielt. Dies entspricht einer Zielerrei-
chung des Leistungskriteriums Konzern-RoE von 182,80 %.

Der individuelle Zu- und Abschlag wird dabei vom Aufsichtsrat der 
Hannover Rück auf Basis von vorab festgelegten Kriterien festgesetzt.

Die folgende Tabelle zeigt die Auszahlungen aus dem STI der 
 Hannover Rück SE für Herrn Henchoz im Detail.

AUSZAHLUNGEN AUS DEM SHORTTERM INCENTIVE 2023  
DER HANNOVER RÜCK SE

In TEUR

Vorstandsmitglied Zielbetrag 

Ziel-
erreichung 

Konzern-
RoE

Individueller 
Zu- bzw. 

Abschlag

Gesamt 
ziel   

erreichung

Auszah
lungs 
betrag

Jean-Jacques Henchoz 504 182,8 % +5 %-Pkt. 187,8 % 947

Long-Term Incentive (LTI)

a) Grundlagen
Der LTI leistet einen zentralen Beitrag zur Angleichung der Interessen 
des Vorstands mit denen unserer Aktionäre. Durch eine relative Er-
folgsmessung der Performance der Talanx Aktie werden Anreize zur 
langfristigen Outperformance unserer Wettbewerber am Kapital-
markt gesetzt. 

Der LTI ist in Form eines Performance Share Plans ausgestaltet und 
incentiviert damit die Wertsteigerung der Talanx Aktie im Sinne un-
serer Investoren. Die Höhe der Zuteilung des LTI (LTI-Zuteilungswert) 
basiert auf dem vertraglich vereinbarten LTI-Zielbetrag und ist ab-
hängig von der im Rahmen des STI für das jeweilige Geschäftsjahr 
festgestellten Zielerreichung des finanziellen Leistungskriteriums 
Konzern-RoE sowie dem durch den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 
festgelegten individuellen Zu- bzw. Abschlag (Gesamtzielerreichung).

LONGTERM INCENTIVE 

LTIZIELBETRAG
in EUR

KONZERNROE
(strategische Zielrendite)

ZU/ABSCHLAG AUF
BASIS INDIVIDUELLER

LEISTUNG
LTIZUTEILUNGSWERT

in EUR

(Cap: 200 % des
LTI-Zielbetrags)

Mögliche Zielerreichung
0 − 200 %

+/− 25 Prozentpunkte

BEMESSUNGSZEITRAUM = GESCHÄFTSJAHR

Mögliche Gesamtzielerreichung: 0 − 200 %

Auf Basis der Gesamtzielerreichung des STI 2023 erfolgt im Geschäfts-
jahr 2024 die Zuteilung der LTI-Tranche 2023 (Talanx Performance 
Shares 2023). Die Anzahl der zugeteilten Talanx Performance Shares 
ergibt sich aus dem LTI-Zuteilungswert sowie dem durchschnitt-
lichen Aktienkurs der Talanx über einen Zeitraum von 15 Börsen-
handelstagen vor bis 15 Börsenhandelstagen nach der Konzern- 
Bilanzaufsichtsratssitzung im Jahr der Zuteilung. Die Talanx 
Performance Shares haben eine Laufzeit von insgesamt vier Jahren 
(„Performanceperiode“). Die Auszahlung der LTI-Tranche 2023 erfolgt 
im Anschluss an die vierjährige Performanceperiode im Kalender-
jahr 2028.

+

=X
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Die folgende Tabelle stellt die Zuteilungswerte der LTI-Tranche dar. 

ZUTEILUNG DER LTITRANCHE 2023 TALANX AG

In TEUR

Vorstandsmitglied Zielbetrag

Gesamtziel- 
erreichung des  

STI 2023 Zuteilungswert

Torsten Leue 918 200,0 % 1.836

Jean-Jacques Henchoz 108 181,1 % 196

Dr. Wilm Langenbach 486 200,0 % 972

Dr. Edgar Puls 461 186,1 % 858

Caroline Schlienkamp 360 181,1 % 652

Jens Warkentin 360 181,1 % 652

Dr. Jan Wicke 581 181,1 % 1.053

Am Ende der vierjährigen Performanceperiode wird zunächst der 
Auszahlungsbasisbetrag basierend auf der Aktienkursentwicklung 
der Talanx Aktie berechnet. Dieser ergibt sich aus der zugeteilten An-
zahl der Talanx Performance Shares und dem durchschnittlichen 
 Aktienkurs der Talanx AG über einen Zeitraum von 15 Börsenhan-
delstagen vor bis 15 Börsenhandelstagen nach der Konzern-Bilanz-
aufsichtsratssitzung im Jahr des Ablaufs der vierjährigen Perfor-
manceperiode zuzüglich der während der Performanceperiode 
gezahlten Dividenden. Die Wertentwicklung spiegelt also die 
 Gesamt aktionärsrendite vollständig wider.

Darüber hinaus erhält Herr Henchoz als Vorstandsvorsitzender der 
Hannover Rück SE Auszahlungen aus dem LTI des Vergütungs-
systems der Hannover Rück SE. Die Systematik des LTI ist dabei 
 analog zu der Systematik der Talanx ausgestaltet.

ZUTEILUNG DER LTITRANCHE 2023 HANNOVER RÜCK SE

in TEUR

Vorstandsmitglied Zielbetrag

Gesamtziel- 
erreichung des  

STI 2023 Zuteilungswert

Jean-Jacques Henchoz 756 187,8 % 1.420

LTI – BERÜCKSICHTIGUNG AKTIENKURSENTWICKLUNG

LTI  
ZUTEILUNGSWERT

(Cap: 200 % des
LTI-Zielbetrags)

AUSZAHLUNGS 
BASISBETRAG

in EUR

Ø AKTIENKURS
(zu Beginn der

Performanceperiode)

Ø AKTIENKURS  
ZZGL. DIVIDENDEN

(am Ende der
Performanceperiode)

ANZAHL ZUGETEILTER TALANX PERFORMANCE SHARES

PERFORMANCEPERIODE = 4 GESCHÄFTSJAHRE

Der finale Auszahlungsbetrag ergibt sich aus dem Auszahlungsbasis-
betrag und der Zielerreichung des relativen Total Shareholder Return 
(„relativer TSR“), gemessen gegenüber einer Vergleichsgruppe. Der 
Auszahlungsbetrag für den LTI ist auf 200 % des LTI-Zuteilungswertes 
begrenzt und kann somit insgesamt maximal 400 % des LTI-Ziel-
betrags betragen – solange die Summe aller Vergütungsbestandteile 
die Maximalvergütung nach § 87a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 AktG nicht über-
schreitet.

LTI – BERÜCKSICHTIGUNG PERFORMANCEVERGLEICHSGRUPPE

AUSZAHLUNGS  
BASISBETRAG

in EUR

RELATIVER TSR
(gemessen gegen individuelle Peergroup) AUSZAHLUNGS  

BETRAG
in EUR

(Cap: 400 % des
LTI-Zielbetrags)

Mögliche Zielerreichung 0 − 200 %

PERFORMANCEPERIODE = 4 GESCHÄFTSJAHRE

X=

=/

=X
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Die folgende Tabelle stellt die Zuteilungswerte der LTI-Tranche dar. 

ZUTEILUNG DER LTITRANCHE 2023 TALANX AG

In TEUR

Vorstandsmitglied Zielbetrag

Gesamtziel- 
erreichung des  

STI 2023 Zuteilungswert

Torsten Leue 918 200,0 % 1.836

Jean-Jacques Henchoz 108 181,1 % 196

Dr. Wilm Langenbach 486 200,0 % 972

Dr. Edgar Puls 461 186,1 % 858

Caroline Schlienkamp 360 181,1 % 652

Jens Warkentin 360 181,1 % 652

Dr. Jan Wicke 581 181,1 % 1.053

Am Ende der vierjährigen Performanceperiode wird zunächst der 
Auszahlungsbasisbetrag basierend auf der Aktienkursentwicklung 
der Talanx Aktie berechnet. Dieser ergibt sich aus der zugeteilten An-
zahl der Talanx Performance Shares und dem durchschnittlichen 
 Aktienkurs der Talanx AG über einen Zeitraum von 15 Börsenhan-
delstagen vor bis 15 Börsenhandelstagen nach der Konzern-Bilanz-
aufsichtsratssitzung im Jahr des Ablaufs der vierjährigen Perfor-
manceperiode zuzüglich der während der Performanceperiode 
gezahlten Dividenden. Die Wertentwicklung spiegelt also die 
 Gesamt aktionärsrendite vollständig wider.

Darüber hinaus erhält Herr Henchoz als Vorstandsvorsitzender der 
Hannover Rück SE Auszahlungen aus dem LTI des Vergütungs-
systems der Hannover Rück SE. Die Systematik des LTI ist dabei 
 analog zu der Systematik der Talanx ausgestaltet.

ZUTEILUNG DER LTITRANCHE 2023 HANNOVER RÜCK SE

in TEUR

Vorstandsmitglied Zielbetrag

Gesamtziel- 
erreichung des  

STI 2023 Zuteilungswert

Jean-Jacques Henchoz 756 187,8 % 1.420

LTI – BERÜCKSICHTIGUNG AKTIENKURSENTWICKLUNG

LTI  
ZUTEILUNGSWERT

(Cap: 200 % des
LTI-Zielbetrags)

AUSZAHLUNGS 
BASISBETRAG

in EUR

Ø AKTIENKURS
(zu Beginn der

Performanceperiode)

Ø AKTIENKURS  
ZZGL. DIVIDENDEN

(am Ende der
Performanceperiode)

ANZAHL ZUGETEILTER TALANX PERFORMANCE SHARES

PERFORMANCEPERIODE = 4 GESCHÄFTSJAHRE

Der finale Auszahlungsbetrag ergibt sich aus dem Auszahlungsbasis-
betrag und der Zielerreichung des relativen Total Shareholder Return 
(„relativer TSR“), gemessen gegenüber einer Vergleichsgruppe. Der 
Auszahlungsbetrag für den LTI ist auf 200 % des LTI-Zuteilungswertes 
begrenzt und kann somit insgesamt maximal 400 % des LTI-Ziel-
betrags betragen – solange die Summe aller Vergütungsbestandteile 
die Maximalvergütung nach § 87a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 AktG nicht über-
schreitet.

LTI – BERÜCKSICHTIGUNG PERFORMANCEVERGLEICHSGRUPPE

AUSZAHLUNGS  
BASISBETRAG

in EUR

RELATIVER TSR
(gemessen gegen individuelle Peergroup) AUSZAHLUNGS  

BETRAG
in EUR

(Cap: 400 % des
LTI-Zielbetrags)

Mögliche Zielerreichung 0 − 200 %

PERFORMANCEPERIODE = 4 GESCHÄFTSJAHRE

X=

=/

=X
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b) Finanzielles Leistungskriterium
Maßgebliches Leistungskriterium für den finalen Auszahlungsbetrag 
des LTI ist der relative TSR. Durch den relativen TSR wird ein externes, 
auf den Kapitalmarkt ausgerichtetes Leistungskriterium in die vari-
able Vergütung integriert, welches eine relative Erfolgsmessung so-
wie die Angleichung der Interessen von Vorstand und Aktionären 
ermöglicht. Der relative TSR bildet die Entwicklung des Aktienkurses 
der Talanx während der vierjährigen Performanceperiode einschließ-
lich Bruttodividenden im Vergleich zu der Vergleichsgruppe, beste-
hend aus relevanten Wettbewerbern der Versicherungsbranche 
( sogenannte Peergroup), ab. Somit setzt der LTI Anreize zur Erzielung 
einer langfristig und nachhaltig starken Performance der Talanx 
 Aktie am Kapitalmarkt. 

Die Zielerreichung für den relativen TSR wird durch einen Vergleich 
des TSR der Aktie der Talanx AG im Vergleich zu den Aktien der Un-
ternehmen der Vergleichsgruppe während der vierjährigen Perfor-
manceperiode ermittelt. Hierzu wird der TSR der Talanx Aktie in der 
jeweiligen Performanceperiode dem ungewichteten durchschnittli-
chen TSR der Vergleichsgruppe gegenübergestellt. Die Vergleichs-
gruppe wird vor Beginn jeder Performanceperiode einer neuen LTI-
Tranche durch den Aufsichtsrat überprüft. Für die LTI-Tranche 2023 
besteht sie aus den folgenden Unternehmen: 

UNTERNEHMEN DER VERGLEICHSGRUPPE

Allianz SE Münchener Rückversicherungs  Gesellschaft AG

AXA S. A. Swiss Re AG

Generali S. p. a. Vienna Insurance Group AG

Mapfre S. A. Zurich Insurance Group AG

Entspricht der TSR der Talanx Aktie dem ungewichteten durch-
schnittlichen TSR der Vergleichsgruppe, so beträgt die Zielerreichung 
für den relativen TSR 100 %. Jeder Prozentpunkt, um den der TSR der 
 Talanx Aktie den ungewichteten durchschnittlichen TSR der Ver-
gleichsgruppe über- bzw. unterschreitet, führt zu einer Erhöhung 
bzw. Verminderung der Zielerreichung in entsprechender Höhe 
( lineare Skalierung). Liegt der TSR der Talanx Aktie um 100 Prozent-
punkte oder mehr über dem ungewichteten durchschnittlichen TSR 
der Vergleichsgruppe, so beträgt die Zielerreichung für den relativen 
TSR 200 %. Eine weitere Steigerung des relativen TSR führt dann zu 
keiner weiteren Erhöhung der Zielerreichung. Liegt der TSR der 
 Talanx Aktie um 100 Prozentpunkte oder mehr unter dem ungewich-
teten durchschnittlichen TSR der Vergleichsgruppe, so beträgt die 
Zielerreichung für den relativen TSR 0 %.

ZIELERREICHUNGSKURVE RELATIVER TSR

Die Zielerreichung für die LTI-Tranche 2023 wird nach Ablauf der Per-
formanceperiode im Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2028 
offengelegt. 

Auszahlungen aus mehrjährigen variablen 
 Vergütungsbestandteilen

Im Geschäftsjahr 2023 ist es zu Auszahlungen aus mehrjährigen 
 variablen Vergütungsbestandteilen des alten Vergütungssystems ge-
kommen, das bis zum Ende des Geschäftsjahres 2020 zur Anwen-
dung kam. In diesem bestand die variable Vergütung für ein Ge-
schäftsjahr aus einem Konzernbonus und einem Individualbonus 
sowie bei Vorstandsmitgliedern mit der Verantwortung für einen 
 Geschäftsbereich aus einem Geschäftsbereichsbonus. Der für jedes 
Vorstandsmitglied festgesetzte Betrag wurde zu 60 % nach Ablauf des 
jeweiligen Geschäftsjahres ausgezahlt, während 20 % in eine soge-
nannte Bonusbank eingestellt und weitere 20 % als virtuelle Aktien 
(Talanx Share Awards) zugeteilt wurden. Die auf Basis der Ziel-
erreichung der variablen Vergütung des Geschäftsjahres 2018 im 
 Geschäftsjahr 2019 zugeteilten Talanx Share Awards (Talanx Share 
Awards 2018) sowie der auf Basis der Zielerreichung der variablen Ver-
gütung des Geschäftsjahres 2019 im Geschäftsjahr 2020 in die Bonus-
bank eingestellte Betrag (Bonusbank 2019) wurden im Jahr 2023 aus-
gezahlt. 

200 %

100 %

0 %

Zi
el

er
re

ic
hu

ng

TSROutperformance

−100 Prozentpunkte 0 Prozentpunkte +100 Prozentpunkte

19



Vergütung30 Talanx Konzern Geschäftsbericht 2023

a) Talanx Share Awards 2018
Nach Festsetzung der variablen Vergütung für ein Geschäftsjahr er-
folgte nach dem bisherigen Vergütungssystem eine automatische 
Zuteilung der Talanx Share Awards im Gegenwert von 20 % der fest-
gesetzten variablen Vergütung. Der Wert der Aktie bei Zuteilung wur-
de anhand des ungewichteten arithmetischen Mittelwerts der XETRA- 
Schlusskurse der fünf Handelstage vor bis fünf Handelstage nach der 
Konzern-Bilanzaufsichtsratssitzung ermittelt. Nach einer Sperrfrist 
von vier Jahren erfolgt die Auszahlung des auf den Auszahlungszeit-
punkt ermittelten Wertes der Talanx Share Awards. Der Wert der Aktie 
wird dabei ebenfalls anhand des ungewichteten arithmetischen Mit-
telwerts der XETRA-Schlusskurse der fünf Handelstage vor bis fünf 
Handelstage nach der Konzern-Bilanzaufsichtsratssitzung ermittelt. 
Zusätzlich wird die Summe aller während der Sperrfrist ausgeschütte-
ten Dividenden je Aktie ausgezahlt. 

Im Geschäftsjahr 2023 ist die Sperrfrist der im Geschäftsjahr 2019 auf 
Basis der variablen Vergütung 2018 zugeteilten Talanx Share Awards 
geendet und der ermittelte Wert ausgezahlt worden.

Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die Auszahlungen aus 
den Talanx Share Awards 2018:

AUSZAHLUNGEN AUS DEN TALANX SHARE AWARDS 2018

Vorstandsmitglied

Zuteilungs-
wert (20 % 

der variablen 
Vergütung 

2018) 
in TEUR

Durch-
schnittlicher 

Aktienkurs 
bei 

Zuteilung 
in EUR

Durch-
schnittlicher 

Aktien- 
kurs am 

Ende der 
Sperrfrist 

in EUR

Summe der 
ausge- 

schütteten 
Dividenden 

je Aktie  
in EUR

Auszah
lungsbetrag  

in TEUR

Torsten Leue 231 34,14 42,52 6,05 328

Dr. Jan Wicke 183 34,14 42,52 6,05 261

b) Bonusbank 2019
Im Geschäftsjahr 2023 ist ferner der im Geschäftsjahr 2020 auf Basis 
der variablen Vergütung 2019 in die Bonusbank eingestellte Betrag 
zur Auszahlung gekommen. 

Zur Auszahlung steht jeweils derjenige positive Betrag an, der drei 
Jahre vor dem Auszahlungszeitpunkt eingestellt wurde, soweit er den 
Saldo der Bonusbank unter Berücksichtigung der Gutschriften/Belas-
tungen bis einschließlich derjenigen für das letzte abgelaufene Ge-
schäftsjahr nicht übersteigt. Anstehende, nicht durch einen positiven 
Saldo der Bonusbank gedeckte Auszahlungen verfallen.

Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die Auszahlungen aus 
der Bonusbank 2019:

AUSZAHLUNGEN AUS DER BONUSBANK 2019

In TEUR

Vorstandsmitglied

Eingestellter 
 Betrag  

(20 % der 
variablen  

Vergütung 
2019)

Auszahlungs
betrag

Torsten Leue 318 318

Jean-Jacques Henchoz 45 45

Dr. Edgar Puls 69 69

Dr. Jan Wicke 210 210

Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die Auszahlungen aus 
der Bonusbank 2019 der Hannover Rück SE:

AUSZAHLUNGEN AUS DER BONUSBANK 2019 DER HANNOVER RÜCK SE

In TEUR

Vorstandsmitglied

Eingestellter 
 Betrag  

(20 % der 
variablen  

Vergütung 
2019)

Auszahlungs
betrag

Jean-Jacques Henchoz 207 207
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a) Talanx Share Awards 2018
Nach Festsetzung der variablen Vergütung für ein Geschäftsjahr er-
folgte nach dem bisherigen Vergütungssystem eine automatische 
Zuteilung der Talanx Share Awards im Gegenwert von 20 % der fest-
gesetzten variablen Vergütung. Der Wert der Aktie bei Zuteilung wur-
de anhand des ungewichteten arithmetischen Mittelwerts der XETRA- 
Schlusskurse der fünf Handelstage vor bis fünf Handelstage nach der 
Konzern-Bilanzaufsichtsratssitzung ermittelt. Nach einer Sperrfrist 
von vier Jahren erfolgt die Auszahlung des auf den Auszahlungszeit-
punkt ermittelten Wertes der Talanx Share Awards. Der Wert der Aktie 
wird dabei ebenfalls anhand des ungewichteten arithmetischen Mit-
telwerts der XETRA-Schlusskurse der fünf Handelstage vor bis fünf 
Handelstage nach der Konzern-Bilanzaufsichtsratssitzung ermittelt. 
Zusätzlich wird die Summe aller während der Sperrfrist ausgeschütte-
ten Dividenden je Aktie ausgezahlt. 

Im Geschäftsjahr 2023 ist die Sperrfrist der im Geschäftsjahr 2019 auf 
Basis der variablen Vergütung 2018 zugeteilten Talanx Share Awards 
geendet und der ermittelte Wert ausgezahlt worden.

Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die Auszahlungen aus 
den Talanx Share Awards 2018:

AUSZAHLUNGEN AUS DEN TALANX SHARE AWARDS 2018

Vorstandsmitglied

Zuteilungs-
wert (20 % 

der variablen 
Vergütung 

2018) 
in TEUR

Durch-
schnittlicher 

Aktienkurs 
bei 

Zuteilung 
in EUR

Durch-
schnittlicher 

Aktien- 
kurs am 

Ende der 
Sperrfrist 

in EUR

Summe der 
ausge- 

schütteten 
Dividenden 

je Aktie  
in EUR

Auszah
lungsbetrag  

in TEUR

Torsten Leue 231 34,14 42,52 6,05 328

Dr. Jan Wicke 183 34,14 42,52 6,05 261

b) Bonusbank 2019
Im Geschäftsjahr 2023 ist ferner der im Geschäftsjahr 2020 auf Basis 
der variablen Vergütung 2019 in die Bonusbank eingestellte Betrag 
zur Auszahlung gekommen. 

Zur Auszahlung steht jeweils derjenige positive Betrag an, der drei 
Jahre vor dem Auszahlungszeitpunkt eingestellt wurde, soweit er den 
Saldo der Bonusbank unter Berücksichtigung der Gutschriften/Belas-
tungen bis einschließlich derjenigen für das letzte abgelaufene Ge-
schäftsjahr nicht übersteigt. Anstehende, nicht durch einen positiven 
Saldo der Bonusbank gedeckte Auszahlungen verfallen.

Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die Auszahlungen aus 
der Bonusbank 2019:

AUSZAHLUNGEN AUS DER BONUSBANK 2019

In TEUR

Vorstandsmitglied

Eingestellter 
 Betrag  

(20 % der 
variablen  

Vergütung 
2019)

Auszahlungs
betrag

Torsten Leue 318 318

Jean-Jacques Henchoz 45 45

Dr. Edgar Puls 69 69

Dr. Jan Wicke 210 210

Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die Auszahlungen aus 
der Bonusbank 2019 der Hannover Rück SE:

AUSZAHLUNGEN AUS DER BONUSBANK 2019 DER HANNOVER RÜCK SE

In TEUR

Vorstandsmitglied

Eingestellter 
 Betrag  

(20 % der 
variablen  

Vergütung 
2019)

Auszahlungs
betrag

Jean-Jacques Henchoz 207 207
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Überblick über mehrjährige variable 
 Vergütungsbestandteile 

Die folgende Darstellung gibt einen Überblick über die mehrjährigen 
variablen Vergütungsbestandteile: 

MEHRJÄHRIGE VARIABLE VERGÜTUNGSBESTANDTEILE

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Variable 
Vergütung

2018

Bonusbank 2018

Talanx Share Awards 2018

Variable 
Vergütung

2019

Bonusbank 2019

Talanx Share Awards 2019

Variable 
Vergütung

2020

Bonusbank 2020

Talanx Share Awards 2020

STI
2021

 LTITranche 2021
Talanx Performance Shares 2021

STI
2022

 LTITranche 2022
Talanx Performance Shares 2022

STI
2023

 LTITranche 2023
Talanx Performance Shares 2023

Die folgenden Tabellen geben einen Überblick über die Bestände, die 
in den nächsten Jahren aus der mehrjährigen variablen Vergütung 
zur Auszahlung anstehen:

BESTÄNDE TALANX SHARE AWARDS DER AKTIVEN VORSTÄNDE  
ZUM 31. DEZEMBER 2023 (VERGÜTUNGSSYSTEM BIS 2020)

Zugeteilte 
Stückzahl  

für Gj. 2020

Zugeteilte 
Stückzahl  

für Gj. 2019

GesamtVorstandsmitglied

Durch- 
schnittlicher 

Aktienkurs  
bei Zuteilung  

36,38 EUR

Durch- 
schnittlicher 

Aktienkurs  
bei Zuteilung  

29,25 EUR

Torsten Leue 8.271 10.869 19.140

Jean-Jacques Henchoz 1.765 1.553 3.318

Dr. Wilm Langenbach — — —

Dr. Edgar Puls 3.066 2.369 5.435

Caroline Schlienkamp — — —

Jens Warkentin — — —

Dr. Jan Wicke 5.438 7.194 12.632
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BESTÄNDE BONUSBANK DER AKTIVEN VORSTÄNDE  
ZUM 31. DEZEMBER 2023 (VERGÜTUNGSSYSTEM BIS 2020)

In TEUR

Vorstandsmitglied

Eingestellter  
Betrag  

für Gj. 2020 Gesamt

Torsten Leue 301 301

Jean-Jacques Henchoz 64 64

Dr. Wilm Langenbach — —

Dr. Edgar Puls 112 112

Caroline Schlienkamp — —

Jens Warkentin — —

Dr. Jan Wicke 198 198

BESTÄNDE TALANX PERFORMANCE SHARES DER VORSTÄNDE  
ZUM 31. DEZEMBER 2023 (VERGÜTUNGSSYSTEM AB 2021)

Zugeteilte 
Stückzahl  

für Gj. 2022

Zugeteilte 
Stückzahl  

für Gj. 2021

GesamtVorstandsmitglied

Durch- 
schnittlicher 

Aktienkurs  
bei Zuteilung  

43,27 EUR

Durch- 
schnittlicher 

Aktienkurs  
bei Zuteilung  

39,31 EUR

Torsten Leue 34.692 32.835 67.527

Jean-Jacques Henchoz 3.906 3.726 7.632

Dr. Wilm Langenbach 18.374 16.765 35.139

Dr. Edgar Puls 17.417 17.068 34.485

Caroline Schlienkamp 8.736 — 8.736

Jens Warkentin — — —

Dr. Jan Wicke 21.020 20.056 41.076

Die folgenden Tabellen geben einen Überblick über die Bestände, die 
in den nächsten Jahren aus der mehrjährigen variablen Vergütung 
der Hannover Rück SE für Herrn Henchoz zur Auszahlung anstehen:

BESTÄNDE HANNOVER RÜCK SHARE AWARDS FÜR HERRN HENCHOZ  
ZUM 31. DEZEMBER 2023 (VERGÜTUNGSSYSTEM BIS 2020)

Zugeteilte  
Stückzahl  

für Gj. 2020

Zugeteilte  
Stückzahl  

für Gj. 2019

GesamtVorstandsmitglied

Durch- 
schnittlicher  

Aktienkurs  
bei Zuteilung  

150,42 EUR

Durch- 
schnittlicher  

Aktienkurs  
bei Zuteilung  

139,04 EUR

Jean-Jacques Henchoz 1.786 1.489 3.275

BESTÄNDE HANNOVER RÜCK BONUSBANK FÜR HERRN HENCHOZ  
ZUM 31. DEZEMBER 2023 (VERGÜTUNGSSYSTEM BIS 2020)

In TEUR

Vorstandsmitglied

Eingestellter  
Betrag  

für Gj. 2020 Gesamt

Jean-Jacques Henchoz 269 269

BESTÄNDE HANNOVER RÜCK PERFORMANCE SHARES FÜR HERRN HENCHOZ  
ZUM 31. DEZEMBER 2023 (VERGÜTUNGSSYSTEM AB 2021)

Zugeteilte 
Stückzahl  

für Gj. 2022

Zugeteilte 
Stückzahl  

für Gj. 2021 Gesamt

Vorstandsmitglied

Durch- 
schnittlicher 

Aktienkurs  
bei Zuteilung 

176,66 EUR

Durch- 
schnittlicher 

Aktienkurs  
bei Zuteilung 

156,31 EUR

Jean-Jacques Henchoz 6.441 6.554 12.995

Malus und Clawback, Risikoadjustierung

Verstößt ein Vorstandsmitglied vorsätzlich gegen eine seiner wesent-
lichen Sorgfaltspflichten nach § 93 AktG, eine wesentliche dienstver-
tragliche Pflicht oder sonstige wesentliche Handlungsgrundsätze der 
Gesellschaft, z. B. aus dem Verhaltenskodex oder den Compliance-
Richtlinien, so kann der Aufsichtsrat nach pflichtgemäßem Ermessen 
die noch nicht ausgezahlte variable Vergütung teilweise oder voll-
ständig einbehalten („Malus“) oder den Bruttobetrag der bereits aus-
gezahlten variablen Vergütung teilweise oder vollständig zurück-
fordern („Clawback“). Eine Rückforderung ist ausgeschlossen, wenn 
der maßgebliche Verstoß mehr als fünf Jahre zurückliegt.

Bei seiner Ermessensentscheidung berücksichtigt der Aufsichtsrat 
die Schwere des Verstoßes, den Grad des Verschuldens des Vorstands-
mitglieds sowie den der Gesellschaft entstandenen materiellen und 
immateriellen Schaden.

Ein Vorstandsmitglied hat ferner eine bereits ausgezahlte variable 
Vergütung zurückzuzahlen, falls und soweit sich nach der Auszah-
lung herausstellt, dass der der Berechnung des Auszahlungsbetrages 
zugrunde liegende testierte und festgestellte Konzernabschluss feh-
lerhaft war und daher nach den maßgeblichen Rechnungslegungs-
vorschriften korrigiert werden muss und unter Zugrundelegung des 
korrigierten testierten Konzernabschlusses sowie des jeweils maß-
geblichen Vergütungssystems ein geringerer oder kein Auszahlungs-
betrag aus der variablen Vergütung geschuldet worden wäre.

Eine Beschränkung oder ein vollständiger Entfall der Auszahlung 
 variabler Vergütungsbestandteile sind ferner im Falle einer bestands-
kräftigen oder sofort vollziehbaren Anordnung der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht, in der die Auszahlung untersagt oder 
beschränkt wird (etwa: wenn die Eigenmittel geringer sind oder ge-
ringer zu werden drohen als die Solvabilitätskapitalanforderung), 
möglich, ferner wenn dies nach Artikel 275 Abs. 2 Buchst. e der Dele-
gierten Verordnung (EU) 2015/35 der Kommission vom 10. Oktober 
2014 erforderlich ist.

Im Geschäftsjahr 2023 erfolgte weder eine Rückforderung oder Redu-
zierung noch kam es zu einer Beschränkung bzw. einem Entfall der 
Auszahlung variabler Vergütungsbestandteile.
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BESTÄNDE BONUSBANK DER AKTIVEN VORSTÄNDE  
ZUM 31. DEZEMBER 2023 (VERGÜTUNGSSYSTEM BIS 2020)

In TEUR

Vorstandsmitglied

Eingestellter  
Betrag  

für Gj. 2020 Gesamt

Torsten Leue 301 301

Jean-Jacques Henchoz 64 64

Dr. Wilm Langenbach — —

Dr. Edgar Puls 112 112

Caroline Schlienkamp — —

Jens Warkentin — —

Dr. Jan Wicke 198 198

BESTÄNDE TALANX PERFORMANCE SHARES DER VORSTÄNDE  
ZUM 31. DEZEMBER 2023 (VERGÜTUNGSSYSTEM AB 2021)

Zugeteilte 
Stückzahl  

für Gj. 2022

Zugeteilte 
Stückzahl  

für Gj. 2021

GesamtVorstandsmitglied

Durch- 
schnittlicher 

Aktienkurs  
bei Zuteilung  

43,27 EUR

Durch- 
schnittlicher 

Aktienkurs  
bei Zuteilung  

39,31 EUR

Torsten Leue 34.692 32.835 67.527

Jean-Jacques Henchoz 3.906 3.726 7.632

Dr. Wilm Langenbach 18.374 16.765 35.139

Dr. Edgar Puls 17.417 17.068 34.485

Caroline Schlienkamp 8.736 — 8.736

Jens Warkentin — — —

Dr. Jan Wicke 21.020 20.056 41.076

Die folgenden Tabellen geben einen Überblick über die Bestände, die 
in den nächsten Jahren aus der mehrjährigen variablen Vergütung 
der Hannover Rück SE für Herrn Henchoz zur Auszahlung anstehen:

BESTÄNDE HANNOVER RÜCK SHARE AWARDS FÜR HERRN HENCHOZ  
ZUM 31. DEZEMBER 2023 (VERGÜTUNGSSYSTEM BIS 2020)

Zugeteilte  
Stückzahl  
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Zugeteilte  
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GesamtVorstandsmitglied

Durch- 
schnittlicher  

Aktienkurs  
bei Zuteilung  

150,42 EUR

Durch- 
schnittlicher  
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bei Zuteilung  

139,04 EUR

Jean-Jacques Henchoz 1.786 1.489 3.275
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Vorstandsmitglied

Eingestellter  
Betrag  

für Gj. 2020 Gesamt

Jean-Jacques Henchoz 269 269

BESTÄNDE HANNOVER RÜCK PERFORMANCE SHARES FÜR HERRN HENCHOZ  
ZUM 31. DEZEMBER 2023 (VERGÜTUNGSSYSTEM AB 2021)

Zugeteilte 
Stückzahl  

für Gj. 2022

Zugeteilte 
Stückzahl  

für Gj. 2021 Gesamt

Vorstandsmitglied

Durch- 
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Aktienkurs  
bei Zuteilung 

176,66 EUR

Durch- 
schnittlicher 

Aktienkurs  
bei Zuteilung 

156,31 EUR

Jean-Jacques Henchoz 6.441 6.554 12.995

Malus und Clawback, Risikoadjustierung

Verstößt ein Vorstandsmitglied vorsätzlich gegen eine seiner wesent-
lichen Sorgfaltspflichten nach § 93 AktG, eine wesentliche dienstver-
tragliche Pflicht oder sonstige wesentliche Handlungsgrundsätze der 
Gesellschaft, z. B. aus dem Verhaltenskodex oder den Compliance-
Richtlinien, so kann der Aufsichtsrat nach pflichtgemäßem Ermessen 
die noch nicht ausgezahlte variable Vergütung teilweise oder voll-
ständig einbehalten („Malus“) oder den Bruttobetrag der bereits aus-
gezahlten variablen Vergütung teilweise oder vollständig zurück-
fordern („Clawback“). Eine Rückforderung ist ausgeschlossen, wenn 
der maßgebliche Verstoß mehr als fünf Jahre zurückliegt.

Bei seiner Ermessensentscheidung berücksichtigt der Aufsichtsrat 
die Schwere des Verstoßes, den Grad des Verschuldens des Vorstands-
mitglieds sowie den der Gesellschaft entstandenen materiellen und 
immateriellen Schaden.

Ein Vorstandsmitglied hat ferner eine bereits ausgezahlte variable 
Vergütung zurückzuzahlen, falls und soweit sich nach der Auszah-
lung herausstellt, dass der der Berechnung des Auszahlungsbetrages 
zugrunde liegende testierte und festgestellte Konzernabschluss feh-
lerhaft war und daher nach den maßgeblichen Rechnungslegungs-
vorschriften korrigiert werden muss und unter Zugrundelegung des 
korrigierten testierten Konzernabschlusses sowie des jeweils maß-
geblichen Vergütungssystems ein geringerer oder kein Auszahlungs-
betrag aus der variablen Vergütung geschuldet worden wäre.

Eine Beschränkung oder ein vollständiger Entfall der Auszahlung 
 variabler Vergütungsbestandteile sind ferner im Falle einer bestands-
kräftigen oder sofort vollziehbaren Anordnung der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht, in der die Auszahlung untersagt oder 
beschränkt wird (etwa: wenn die Eigenmittel geringer sind oder ge-
ringer zu werden drohen als die Solvabilitätskapitalanforderung), 
möglich, ferner wenn dies nach Artikel 275 Abs. 2 Buchst. e der Dele-
gierten Verordnung (EU) 2015/35 der Kommission vom 10. Oktober 
2014 erforderlich ist.

Im Geschäftsjahr 2023 erfolgte weder eine Rückforderung oder Redu-
zierung noch kam es zu einer Beschränkung bzw. einem Entfall der 
Auszahlung variabler Vergütungsbestandteile.
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Leistungen im Falle des Ausscheidens

Altersversorgung

Dem Vorstandsvorsitzenden, Herrn Leue, wurden eine Pensionszusa-
ge über ein lebenslanges Ruhegeld, das auf Antrag mit Vollendung 
des 65. Lebensjahres teilweise als einmaliges Alterskapital ausgezahlt 
werden kann, sowie eine Hinterbliebenenrente erteilt. Die Höhe der 
Versorgungsleistungen ermittelt sich anhand eines dienstzeitabhän-
gigen Prozentsatzes von 20 % bis maximal 50 % des versorgungsfähi-
gen Einkommens (zuletzt erhaltener monatlicher Gehaltsbezug). Bei 
Ruhegeldbezug vor Vollendung des 65. Lebensjahres werden ander-
weitige Einkünfte zu 50 % auf das Ruhegeld angerechnet. Laufende 
Renten werden jährlich entsprechend der Entwicklung des Verbrau-
cherpreisindexes für Deutschland angepasst.

Den übrigen Vorstandsmitgliedern wurden beitragsorientierte Ver-
sorgungszusagen über eine Alters-, Hinterbliebenen- und Berufs-
unfähigkeitsrente erteilt. Auf Antrag des Vorstandsmitglieds wird die 
Altersleistung als einmalige Kapitalleistung erbracht. Die Ver-
sorgungs leistungen werden über die HDI Unterstützungskasse e. V. 
 gewährt. Diese schließt zur Finanzierung der Leistungen entspre-
chende Rückdeckungsversicherungen ab. Die Höhe der Versorgungs-
leistungen entspricht den Leistungen der Rückdeckungsversiche-
rungen auf Basis der von der Gesellschaft jährlich geleisteten 
Finanzierungsbeiträge in Höhe von 25 % des versorgungsfähigen Ein-
kommens (jährliche Festvergütung). Laufende Renten werden jähr-
lich um mindestens 1 % ihres letzten (Brutto-)Betrags erhöht.

Die Pensionsanwartschaften gemäß IAS 19 für die aktuellen Vor-
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standteile erfolgt in diesem Fall regulär gemäß den Bestimmungen 
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Vorstandsmitglieds (Ausnahme: Amtsniederlegung oder Kündigung 
durch das Vorstandsmitglied aus wichtigem Grund), die Nichtannah-
me eines Verlängerungsangebots zu zumindest gleichen Vertragsbe-
dingungen durch das Vorstandsmitglied (Ausnahme: Das Vorstands-
mitglied hat das 60. Lebensjahr vollendet und dem Vorstand zwei 
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Abfindung
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wechsels sind in den Dienstverträgen der Mitglieder des Vorstands 
ebenfalls nicht vorgesehen. 
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Gewährte und geschuldete Vergütung im 
 Geschäftsjahr 2023

Gegenwärtige Vorstandsmitglieder

Die nachfolgende Tabelle stellt die den einzelnen Mitgliedern des 
Vorstands gewährte und geschuldete Vergütung gemäß §  162 AktG 
dar. Als gewährte Vergütung wird diejenige Vergütung angegeben, 
für die die Tätigkeit im Berichtsjahr vollständig erbracht worden ist. 
Die geschuldete Vergütung umfasst diejenige Vergütung, die fällig, 
aber noch nicht faktisch zugeflossen ist. Im Ausweis des Geschäfts-
jahres 2023 handelt es sich dabei um:

 ■ die im Geschäftsjahr 2023 ausgezahlte Festvergütung 
 ■ die im Geschäftsjahr 2023 angefallenen Nebenleistungen 

 ■ den für das Geschäftsjahr 2023 festgestellten STI mit  
Auszahlung im Jahr 2024 

 ■ den für das Geschäftsjahr 2019 in die Bonusbank eingestellten 
Betrag, der im Geschäftsjahr 2023 ausgezahlt wurde 

 ■ die für das Geschäftsjahr 2018 zugeteilten Share Awards, die im 
Geschäftsjahr 2023 ausgezahlt wurden 

Ergänzend wird als Teil der Vorstandsvergütung der Versorgungsauf-
wand der Altersversorgungszusagen für das Geschäftsjahr 2023 in 
der Tabelle ausgewiesen.

Zudem enthält die Tabelle die relativen Anteile der einzelnen Vergü-
tungskomponenten an der gesamten gewährten und geschuldeten 
Vergütung. 

GEWÄHRTE UND GESCHULDETE VERGÜTUNG

Torsten Leue  
(Vorsitzender) 

Vorsitzender seit 8. Mai 2018,  
Mitglied seit 1. September 2010

Jean-Jacques Henchoz 6 
Geschäftsbereichsvorstand 

seit 1. April 2019

Dr. Wilm Langenbach 
Geschäftsbereichsvorstand 

seit 1. Dezember 2020

Dr. Edgar Puls 
Geschäftsbereichsvorstand 

seit 9. Mai 2019

Caroline Schlienkamp 
Mitglied des Vorstands  

seit 1. Mai 2022

Jens Warkentin 
Mitglied des Vorstands  

seit 1. Januar 2023

Dr. Jan Wicke 
(Finanzvorstand) 

Finanzvorstand seit 1. September 2020, 
Mitglied seit 1. Mai 2014

In TEUR 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022

Grundvergütung 1.020 1.020 960 960 540 540 512 512 400 267 400 — 646 646

Nebenleistungen 8 6 12 14 6 6 6 9 12 8 11 — 6 6

Sonstiges 1 — — — 1.000 — — — — — — — —

Feste Vergütungsbestandteile 1.028 35 % 1.026 972 42 % 1.974 546 46 % 546 518 45 % 521 412 49 % 275 411 49 % — 652 36 % 652

Einjährige variable Vergütung  
(STI 2023) 2, 3 1.224 1.001 1.077 871 648 530 572 502 435 252 435 — 702 607

Mehrjährige variable Vergütung 646 459 252 — — — 69 — — — — — 471 410

Bonusbank 2019 (3 Jahre) 4 318 231 252 — — — 69 — — — — — 210 183

Share Awards 2018 (4 Jahre) 5 328 228 — — — — — — — — — — 261 227

Variable Vergütungsbestandteile 1.870 65 % 1.460 1.329 58 % 871 648 54 % 530 641 55 % 502 435 51 % 252 435 51 % — 1.173 64 % 1.017

Gesamtvergütung (i.S.d § 162 AktG) 2.898 100 % 2.486 2.301 100 % 2.845 1.194 100 % 1.076 1.159 100 % 1.023 847 100 % 527 846 100 % — 1.825 100 % 1.669

Versorgungsaufwand 646 691 118 152 84 91 91 131 48 90 43 — 142 — 143

1  Ausgleichszahlungen aufgrund von Gehaltsverlusten aus einem vorangegangenen Dienstverhältnis sowie Abfindungszahlungen. Für den Verfall von Leistungen beim vorherigen  
Arbeitgeber hat der Aufsichtsrat der Hannover Rück SE Herrn Henchoz vertraglich einen Ausgleich in Ratenzahlungen zugesagt. Die Ausgleichszahlung im Jahr 2022 ist die letzte Rate aus 
dieser Vereinbarung, diese war außerdem abhängig von einer Wiederbestellung zum 1. April 2022

2  Davon Aufsichtsratsvergütung von Konzerngesellschaften: Herr Leue 363 (371) TEUR, Herr Dr. Wicke 60 (40) TEUR
3  Für den Ausweis im Geschäftsjahr 2022 handelt es sich um Auszahlungen aus der einjährigen variablen Vergütung 2022
4  Für den Ausweis im Geschäftsjahr 2022 handelt es sich um Auszahlungen aus der Bonusbank 2018
5  Für den Ausweis im Geschäftsjahr 2022 handelt es sich um Auszahlungen aus den Share Awards 2017
6  Einschließlich der gewährten und geschuldeten Vergütung der Hannover Rück SE in Höhe von 2.006 (2.613) TEUR, davon 840 TEUR Grundvergütung, 1.154 TEUR variable  

Vergütung, 12 TEUR Nebenleistungen
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Gewährte und geschuldete Vergütung im 
 Geschäftsjahr 2023

Gegenwärtige Vorstandsmitglieder
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Frühere Vorstandsmitglieder

Im Folgenden wird die im Geschäftsjahr 2023 den früheren Mitglie-
dern des Vorstands der Talanx gewährte und geschuldete Vergütung 
gemäß § 162 AktG ausgewiesen:

GEWÄHRTE UND GESCHULDETE VERGÜTUNG

Sven Fokkema 
(bis 31. Dezember 2020)

Herbert Haas 
(bis 8. Mai 2018)

Dr. Christopher Lohmann 
(bis 31. Dezember 2022)

Dr. Immo Querner 
(bis 31. August 2020)

Ulrich Wallin 
(bis 9. Mai 2019)

In TEUR 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022

Grundvergütung — — — — — — — — 647 — — — — — —

Einjährige variable Vergütung  
(STI 2023) — — — — — 616 — — — —

Mehrjährige variable Vergütung 258 85 131 418 — — 401 373 578 725

Bonusbank 2019 (3 Jahre) 136 85 — 92 — — 170 162 115 307

Share Awards 2018 (4 Jahre) 122 — 131 326 — — 231 211 463 418

Variable Vergütung 258 100 % 85 131 18 % 418 — — 616 401 65 % 373 578 65 % 725

Zahlung zur Abgeltung  
dienstvertraglicher Ansprüche — — — — — — — — 1.450 — — — — — —

Ruhegeldzahlungen — — — 596 82 % 531 — — — 217 35 % 265 313 35 % 279

Gesamtvergütung (i. S. d § 162 AktG) 258 100 % 85 727 100 % 949 — — 2.713 618 100 % 638 891 100 % 1.004

Die Gesamtbezüge früherer Vorstandsmitglieder und derer Hinter-
bliebenen, für die 10 (10) Pensionsverpflichtungen bestanden, be-
liefen sich im Berichtsjahr auf 2 (2) Mio. EUR. Insgesamt sind für 
 Pensionsverpflichtungen 36 (34) Mio. EUR zurückgestellt.
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Vergütung des Aufsichtsrats

Grundsätze der Aufsichtsratsvergütung

Die von der Hauptversammlung festgelegte Vergütung für die Mit-
glieder des Aufsichtsrats ist in § 12 der Satzung der Gesellschaft gere-
gelt. Das Vergütungssystem für den Aufsichtsrat wurde von der 
Hauptversammlung der Talanx am 6. Mai 2021 mit einer Zustim-
mung von 99,9 % beschlossen und kommt seit dem 1. Januar 2021 zur 
Anwendung.

Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten eine reine Festvergütung, 
um die Unabhängigkeit des Aufsichtsrats zu stärken und eine unbe-
einflusste Wahrnehmung der Beratungs- und Überwachungsfunkti-
on zu gewährleisten. Die Festvergütung für jedes Mitglied des Auf-
sichtsrats beträgt 100.000 EUR. Entsprechend der Empfehlung des 
DCGK wird der höhere zeitliche Aufwand des Vorsitzenden und der 
stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats sowie der Vorsit-
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rats erhält das Zweieinhalbfache der Festvergütung eines einfachen 
Aufsichtsratsmitglieds, jeder seiner Stellvertreter das Eineinhalb-
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 Sitzung gezahlt. Ferner werden die Mitglieder des Aufsichtsrats in 
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 Gesamtvergütung. 

GEWÄHRTE UND GESCHULDETE VERGÜTUNG DES AUFSICHTSRATS

Vergütung für  
Aufsichtsratstätigkeit Ausschussvergütung Sitzungsgeld

Aufsichtsratsbezüge von 
Konzerngesellschaften Gesamtvergütung

In TEUR 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022

Herbert K. Haas 250 50 % 250 75 15 % 81 13 3 % 12 162 32 % 167 500 510

Dr. Thomas Lindner  
(bis 4. Mai 2023) 52 72 % 150 17 24 % 50 3 4 % 11 — — — 72 211

Ralf Rieger 150 81 % 150 25 13 % 25 11 6 % 9 — — 1 186 185

Angela Titzrath 133 76 % 100 33 19 % — 9 5 % 5 — — — 175 105

Antonia Aschendorf  
(bis 4. Mai 2023) 34 52 % 100 — — — 1 2 % 5 30 46 % 24 65 129

Benita Bierstedt 100 68 % 100 — — — 6 4 % 5 40 27 % 40 146 145

Rainer-Karl Bock-Wehr 100 94 % 100 — — — 6 6 % 5 — — — 106 105

Dr. Joachim Brenk  
(seit 4. Mai 2023) 66 80 % — — — — 5 6 % — 11 13 % — 82 —

Sebastian L. Gascard 100 94 % 100 — — — 6 6 % 5 — — 2 106 107

Dr. Christof Günther  
(seit 4. Mai 2023) 66 73 % — 16 18 % — 9 10 % — — — — 91 —

Jutta Hammer 100 71 % 100 25 18 % 25 11 8 % 9 5 4 % 2 141 136

Dr. Hermann Jung 100 65 % 100 44 28 % 44 11 7 % 9 — — — 155 153

Dirk Lohmann 100 94 % 100 — — — 6 6 % 5 — — — 106 105

Christoph Meister 100 94 % 100 — — — 6 6 % 5 — — — 106 105

Jutta Mück 100 75 % 100 25 19 % 25 9 7 % 8 — — 2 134 135

Dr. Sandra Reich 
(seit 4. Mai 2023) 66 93 % — — — — 5 7 % — — — — 71 —

Dr. Erhard Schipporeit  
(bis 4. Mai 2023) 34 24 % 100 9 6 % 25 2 1 % 9 96 68 % 96 141 230

Prof. Dr. Jens Schubert 100 86 % 100 — — — 6 5 % 5 10 9 % 1 116 106

Norbert Steiner 100 75 % 100 25 19 % 25 8 6 % 8 — — — 133 133
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Vergleichende Darstellung der 
 Vergütungs- und Ertragsentwicklung

In Einklang mit den Anforderungen des § 162 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 AktG 
zeigt die nachfolgende Tabelle eine vergleichende Darstellung der 
Vergütungsentwicklung der Vorstandsmitglieder, Aufsichtsratsmit-
glieder und der Arbeitnehmer sowie der Ertragsentwicklung der 
 Gesellschaft.

Für die Darstellung der Vorstands- und Aufsichtsratsvergütung wird 
auf die gewährte und geschuldete Vergütung gemäß § 162 AktG ab-
gestellt.

Für die Darstellung der durchschnittlichen Vergütung der Arbeitneh-
mer wird auf die Belegschaft des Talanx Konzerns in Deutschland ab-
gestellt. Die dargestellte Vergütung der Arbeitnehmer umfasst den 
Personalaufwand (exklusive Aufwand für Vorstandsvergütung) für 
Löhne und Gehälter, Nebenleistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozial-
versicherung, dem Geschäftsjahr zuzurechnende variable Vergü-
tungsbestandteile sowie im Fall von aktienbasierter Vergütung die 
im Geschäftsjahr zugeflossenen Beträge.

VERGLEICHENDE DARSTELLUNG DER VERGÜTUNG 

In TEUR 2023 2022
Veränderung 

2023/2022 
Veränderung 

2022/2021 
Veränderung 

2021/2020 

Aktive Vorstandsmitglieder
Torsten Leue 2.898 2.486 +16,6 % +6,4 % +5,5 %
Jean-Jacques Henchoz 2.301 2.845  –19,1 % +50,9 %  –1,3 %
Dr. Wilm Langenbach 1.194 1.076 +11,0 % +8,9 % +767,0 %
Dr. Edgar Puls 1.159 1.023 +13,3 % +5,7 % +37,5 %
Caroline Schlienkamp 847 527 +60,7 % — —
Jens Warkentin 846 — — — —
Dr. Jan Wicke 1.825 1.669 +9,4 % +5,6 %  –3,9 %
Frühere Vorstandsmitglieder
Sven Fokkema (bis 31. Dezember 2020) 258 85 +203,5 %  –78,8 %  –51,6 %
Herbert Haas (bis 8. Mai 2018) 727 949  –23,4 %  –13,1 % +1,9 %
Dr. Christopher Lohmann (bis 31. Dezember 2022) — 2.713  –100,0 % +130,3 % +36,9 %
Dr. Immo Querner (bis 31. August 2020) 618 638  –3,1 %  –39,5 %  –37,0 %
Ulrich Wallin (bis 9. Mai 2019) 891 1.004  –11,2 %  –0,9 %  –2,2 %

Aktive Aufsichtsratsmitglieder
Herbert K. Haas 500 510  –2,0 %  –7,4 % +13,6 %
Ralf Rieger 186 185 +0,5 %  –2,1 % +3,3 %
Angela Titzrath 175 105 +66,7 % — +6,1 %
Benita Bierstedt 146 145 +0,7 % — +4,3 %
Rainer-Karl Bock-Wehr 106 105 +1,0 % —  –2,8 %
Dr. Joachim Brenk (seit 4. Mai 2023) 82 — — — —
Sebastian L. Gascard 106 107  –0,9 %  –10,1 % +5,3 %
Dr. Christof Günther (seit 4. Mai 2023) 91 — — — —
Jutta Hammer 141 136 +3,7 %  –5,6 % +4,3 %
Dr. Hermann Jung 155 153 +1,3 % +14,2 % +3,1 %
Dirk Lohmann 106 105 +1,0 % — +5,0 %
Christoph Meister 106 105 +1,0 % — +5,0 %
Jutta Mück 134 135  –0,7 %  –8,8 % +4,2 %
Dr. Sandra Reich (seit 4. Mai 2023) 71 — — — —
Prof. Dr. Jens Schubert 116 106 +9,4 % +1,0 % +5,0 %
Norbert Steiner 133 133 —  –0,7 % +3,9 %
Frühere Aufsichtsratsmitglieder
Antonia Aschendorf (bis 4. Mai 2023) 65 129  –49,6 %  –4,4 % +3,8 %
Dr. Thomas Lindner (bis 4. Mai 2023) 72 211  –65,9 %  –0,9 % +2,9 %
Dr. Erhard Schipporeit (bis 4. Mai 2023) 141 230  –38,7 %  –0,4 % +14,4 %

Arbeitnehmer in Deutschland
Durchschnitt 99 94 +5,3 % +5,6 % +3,5 %

In Mio. EUR 2023 2022
Veränderung 

2023/2022 
Veränderung 

2022/2021 
Veränderung 
2021/2020 1 

Ertragsentwicklung 
Jahresüberschuss der Talanx AG nach HGB 743 579 +28,3 % +17,0 %  –10,5 %
Konzernergebnis 2 1.581 706 +123,8 % +15,9 % +50,6 %

1  Angepasst gemäß IAS 8, siehe Kapitel „Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden“ im Konzernanhang
2  Anpassung des Vorjahreszwerts nach neuem Rechnungslegungsstandard IFRS 9/17 
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Prüfungsvermerk des 
 Wirtschaftsprüfers

An die Talanx AG, Hannover

Wir haben den zur Erfüllung des § 162 AktG aufgestellten Vergütungs-
bericht der Talanx AG, Hannover, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
bis zum 31. Dezember 2023 einschließlich der dazugehörigen Anga-
ben geprüft.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des 
Aufsichtsrats

Die gesetzlichen Vertreter und der Aufsichtsrat der Talanx AG sind 
verantwortlich für die Aufstellung des Vergütungsberichts, ein-
schließlich der dazugehörigen Angaben, der den Anforderungen des 
§ 162 AktG entspricht. Die gesetzlichen Vertreter und der Aufsichtsrat 
sind auch verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als not-
wendig erachten, um die Aufstellung eines Vergütungsberichts, ein-
schließlich der dazugehörigen Angaben, zu ermöglichen, der frei von 
wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen 
 Angaben ist. 

Verantwortung des Wirtschaftsprüfers

Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage unserer Prüfung ein Urteil 
zu diesem Vergütungsbericht, einschließlich der dazugehörigen An-
gaben, abzugeben. Wir haben unsere Prüfung unter Beachtung der 
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Da-
nach haben wir die Berufspflichten einzuhalten und die Prüfung so 
zu planen und durchzuführen, dass hinreichende Sicherheit darüber 
erlangt wird, ob der Vergütungsbericht, einschließlich der dazugehö-
rigen Angaben, frei von wesentlichen falschen Angaben ist.

Eine Prüfung umfasst die Durchführung von Prüfungshandlungen, 
um Prüfungsnachweise für die im Vergütungsbericht enthaltenen 
Wertansätze einschließlich der dazugehörigen Angaben zu erlangen. 
Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemäßen Er-
messen des Wirtschaftsprüfers. Dies schließt die Beurteilung der Risi-
ken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher 
Angaben im Vergütungsbericht einschließlich der dazugehörigen 
Angaben ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der 
Wirtschaftsprüfer das interne Kontrollsystem, das relevant ist für die 
Aufstellung des Vergütungsberichts einschließlich der dazugehöri-
gen Angaben. Ziel hierbei ist es, Prüfungshandlungen zu planen und 
durchzuführen, die unter den gegebenen Umständen angemessen 
sind, jedoch nicht, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen 
Kontrollsystems des Unternehmens abzugeben. Eine Prüfung um-
fasst auch die Beurteilung der angewandten Rechnungslegungsme-
thoden, der Vertretbarkeit, der von den gesetzlichen Vertretern und 
dem Aufsichtsrat ermittelten, geschätzten Werte in der Rechnungs-
legung sowie die Beurteilung der Gesamtdarstellung des Vergütungs-
berichts einschließlich der dazugehörigen Angaben.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnach-
weise ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für unser 
Prüfungsurteil zu dienen.

Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen 
Erkenntnisse entspricht der Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 
1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 einschließlich der dazugehöri-
gen Angaben in allen wesentlichen Belangen den Rechnungslegungs-
bestimmungen des § 162 AktG. 

Hinweis auf einen sonstigen Sachverhalt – Formelle 
Prüfung des Vergütungsberichts nach § 162 AktG

Die in diesem Prüfungsvermerk beschriebene inhaltliche Prüfung 
des Vergütungsberichts umfasst die von § 162 Abs. 3 AktG geforderte 
formelle Prüfung des Vergütungsberichts, einschließlich der Ertei-
lung eines Vermerks über diese Prüfung. Da wir ein uneingeschränk-
tes Prüfungsurteil über die inhaltliche Prüfung des Vergütungsbe-
richts abgeben, schließt dieses Prüfungsurteil ein, dass die Angaben 
nach § 162 Abs. 1 und 2 AktG in allen wesentlichen Belangen im Ver-
gütungsbericht gemacht worden sind.

Verwendungsbeschränkung

Wir erteilen diesen Prüfungsvermerk auf Grundlage des mit der 
Talanx AG geschlossenen Auftrags. Die Prüfung wurde für Zwecke der 
Gesellschaft durchgeführt und der Prüfungsvermerk ist nur zur In-
formation der Gesellschaft über das Ergebnis der Prüfung bestimmt. 
Unsere Verantwortung für die Prüfung und für unseren Prüfungsver-
merk besteht gemäß diesem Auftrag allein der Gesellschaft gegen-
über. Der Prüfungsvermerk ist nicht dazu bestimmt, dass Dritte hier-
auf gestützt (Anlage und/oder Vermögens-)Entscheidungen treffen. 
Dritten gegenüber übernehmen wir demzufolge keine Verantwor-
tung, Sorgfaltspflicht oder Haftung; insbesondere sind keine Dritten 
in den Schutzbereich dieses Vertrages einbezogen. § 334 BGB, wonach 
Einwendungen aus einem Vertrag auch Dritten entgegengehalten 
werden können, ist nicht abbedungen.

Hannover, den 18. März 2024

PricewaterhouseCoopers GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Martin Eibl ppa. Philipp Rütter
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer
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Löhne und Gehälter, Nebenleistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozial-
versicherung, dem Geschäftsjahr zuzurechnende variable Vergü-
tungsbestandteile sowie im Fall von aktienbasierter Vergütung die 
im Geschäftsjahr zugeflossenen Beträge.

VERGLEICHENDE DARSTELLUNG DER VERGÜTUNG 

In TEUR 2023 2022
Veränderung 

2023/2022 
Veränderung 

2022/2021 
Veränderung 

2021/2020 

Aktive Vorstandsmitglieder
Torsten Leue 2.898 2.486 +16,6 % +6,4 % +5,5 %
Jean-Jacques Henchoz 2.301 2.845  –19,1 % +50,9 %  –1,3 %
Dr. Wilm Langenbach 1.194 1.076 +11,0 % +8,9 % +767,0 %
Dr. Edgar Puls 1.159 1.023 +13,3 % +5,7 % +37,5 %
Caroline Schlienkamp 847 527 +60,7 % — —
Jens Warkentin 846 — — — —
Dr. Jan Wicke 1.825 1.669 +9,4 % +5,6 %  –3,9 %
Frühere Vorstandsmitglieder
Sven Fokkema (bis 31. Dezember 2020) 258 85 +203,5 %  –78,8 %  –51,6 %
Herbert Haas (bis 8. Mai 2018) 727 949  –23,4 %  –13,1 % +1,9 %
Dr. Christopher Lohmann (bis 31. Dezember 2022) — 2.713  –100,0 % +130,3 % +36,9 %
Dr. Immo Querner (bis 31. August 2020) 618 638  –3,1 %  –39,5 %  –37,0 %
Ulrich Wallin (bis 9. Mai 2019) 891 1.004  –11,2 %  –0,9 %  –2,2 %

Aktive Aufsichtsratsmitglieder
Herbert K. Haas 500 510  –2,0 %  –7,4 % +13,6 %
Ralf Rieger 186 185 +0,5 %  –2,1 % +3,3 %
Angela Titzrath 175 105 +66,7 % — +6,1 %
Benita Bierstedt 146 145 +0,7 % — +4,3 %
Rainer-Karl Bock-Wehr 106 105 +1,0 % —  –2,8 %
Dr. Joachim Brenk (seit 4. Mai 2023) 82 — — — —
Sebastian L. Gascard 106 107  –0,9 %  –10,1 % +5,3 %
Dr. Christof Günther (seit 4. Mai 2023) 91 — — — —
Jutta Hammer 141 136 +3,7 %  –5,6 % +4,3 %
Dr. Hermann Jung 155 153 +1,3 % +14,2 % +3,1 %
Dirk Lohmann 106 105 +1,0 % — +5,0 %
Christoph Meister 106 105 +1,0 % — +5,0 %
Jutta Mück 134 135  –0,7 %  –8,8 % +4,2 %
Dr. Sandra Reich (seit 4. Mai 2023) 71 — — — —
Prof. Dr. Jens Schubert 116 106 +9,4 % +1,0 % +5,0 %
Norbert Steiner 133 133 —  –0,7 % +3,9 %
Frühere Aufsichtsratsmitglieder
Antonia Aschendorf (bis 4. Mai 2023) 65 129  –49,6 %  –4,4 % +3,8 %
Dr. Thomas Lindner (bis 4. Mai 2023) 72 211  –65,9 %  –0,9 % +2,9 %
Dr. Erhard Schipporeit (bis 4. Mai 2023) 141 230  –38,7 %  –0,4 % +14,4 %

Arbeitnehmer in Deutschland
Durchschnitt 99 94 +5,3 % +5,6 % +3,5 %

In Mio. EUR 2023 2022
Veränderung 

2023/2022 
Veränderung 

2022/2021 
Veränderung 
2021/2020 1 

Ertragsentwicklung 
Jahresüberschuss der Talanx AG nach HGB 743 579 +28,3 % +17,0 %  –10,5 %
Konzernergebnis 2 1.581 706 +123,8 % +15,9 % +50,6 %

1  Angepasst gemäß IAS 8, siehe Kapitel „Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden“ im Konzernanhang
2  Anpassung des Vorjahreszwerts nach neuem Rechnungslegungsstandard IFRS 9/17 
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  Informationen gemäß Tabelle 3 Block E Ziffern 3, 4 und 5 der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 
vom 3. September 2018
Die zu den Tagesordnungspunkten 1 bis 8 zugänglich zu machenden Unterlagen sind auf der Inter-
netseite der Gesellschaft unter https://www.talanx.com/hv zugänglich.

Dort stehen den Aktionären auch weitere Informationen zur Teilnahme an der Hauptversammlung, 
zur Tagesordnung sowie zu den Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte zur Verfügung. 

Die Abstimmungen über die Tagesordnungspunkte 2 bis (einschließlich) 5 sowie Tagesordnungs-
punkt 7 und 8 haben verbindlichen Charakter, die Abstimmung zu Tagesordnungspunkt 6 empfeh-
lenden Charakter. Zu den Tagesordnungspunkten 2 bis (einschließlich) 8 können die Aktionäre mit 
„Ja“ oder „Nein“ abstimmen oder sich der Stimme enthalten.

Weitere Informationen zu den Tagesordnungspunkten (Fortsetzung)
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Informationen zur Durchführung der virtuellen Hauptversammlung

Der Vorstand hat beschlossen, die ordentliche Hauptversammlung der Talanx Aktiengesellschaft gemäß 
§ 118a AktG in Verbindung mit § 13 Abs. 3 der Satzung der Talanx Aktiengesellschaft als virtuelle Hauptver-
sammlung, also ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptver-
sammlung, abzuhalten. 

Die virtuelle Hauptversammlung wird am 7. Mai 2024 ab 10:30 Uhr (MESZ) live in Bild und Ton in unse-
rem Aktionärsportal unter https://www.talanx.com/aktionaersportal übertragen. Aktionäre oder deren 
Bevollmächtigte, die an der virtuellen Hauptversammlung teilnehmen wollen, müssen sich zuvor anmel-
den (siehe unten unter „Anmeldung zur virtuellen Hauptversammlung“). 

Die Eröffnung der virtuellen Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter sowie die Berichte des 
Vorstands und des Aufsichtsrats werden zusätzlich live in Bild und Ton auf der Internetseite der Gesell-
schaft unter https://www.talanx.com/hv übertragen und können somit auch von sonstigen Interessierten 
verfolgt werden. Eine Videoaufzeichnung hiervon ist im Nachgang an die virtuelle Hauptversammlung 
unter derselben Internetseite abrufbar. Ton- oder Bildmitschnitte sind im Übrigen nicht zulässig.

Im Interesse einer umfassenden Vorbereitungsmöglichkeit für die Ausübung der Aktionärsrechte 
plant die Gesellschaft, bereits im Vorfeld der virtuellen Hauptversammlung, nämlich am 30. April 2024, 
den wesentlichen Inhalt des Berichts des Vorstands auf der Internetseite der Gesellschaft unter 
https://www.talanx.com/hv auf freiwilliger Basis zu veröffentlichen. Modifikationen für den Tag der 
virtuellen Hauptversammlung bleiben vorbehalten.

Die virtuelle Hauptversammlung findet unter physischer Anwesenheit von Versammlungsleiter, den 
Mitgliedern des Vorstands und des Aufsichtsrats, des mit der Niederschrift beauftragten Notars sowie 
den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern am Geschäftssitz der Talanx Aktiengesell-
schaft statt. Eine physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der von 
der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter) am Ort der Hauptversammlung ist ausgeschlossen. 

Im Hinblick auf die Besonderheiten der virtuellen Hauptversammlung bitten wir Sie um besondere 
Beachtung der nachstehenden Hinweise zur Anmeldung, zur Ausübung des Stimmrechts und zu den 
weiteren Aktionärsrechten. 
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Hinweise zur Teilnahme und Stimmrechtsausübung

Aktionärsportal 
Die Gesellschaft hat einen Internetservice zur Hauptversammlung eingerichtet. Ordnungsgemäß 
angemeldete Aktionäre können sich über das Aktionärsportal elektronisch zu der virtuellen Haupt-
versammlung zuschalten und auf diese Weise an der virtuellen Hauptversammlung teilnehmen, ihre 
Aktionärsrechte im Wege elektronischer Kommunikation ausüben und die gesamte virtuelle Haupt-
versammlung live in Bild und Ton verfolgen. Das Aktionärsportal ist zugänglich über die Internetseite 
https://www.talanx.com/aktionaersportal. Detailinformationen hierzu finden Sie in dem den Einla-
dungsunterlagen beigefügten Antwortformular sowie im Internet unter https://www.talanx.com/hv. 
Die Aktionäre finden in den ihnen übersandten Einladungsunterlagen die persönlichen Zugangsdaten, 
um das Aktionärsportal zu nutzen. Aktionäre, die ihre Einladung zur Hauptversammlung per E-Mail 
erhalten, finden in dieser E-Mail die zum Log-in erforderlichen Informationen. 

Das Aktionärsportal wird voraussichtlich ab dem 26. März 2024 zur Verfügung stehen.

Anmeldung zur virtuellen Hauptversammlung
Zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung (d. h. zur elektronischen Zuschaltung zu der virtu-
ellen Hauptversammlung) und zur Ausübung des Stimmrechts und der weiteren teilnahmegebundenen 
Aktionärsrechte sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bis spätestens 30. April 2024, 24:00 Uhr 
(MESZ) (Zeitpunkt des Zugangs) 

 ▪  unter der Postadresse: 
Talanx AG 
c/o ADEUS Aktienregister-Service-GmbH 
Postfach 57 03 64 
22772 Hamburg

 ▪ oder elektronisch über das Aktionärsportal:  
https://www.talanx.com/aktionaersportal 

 ▪ oder über die Internetseite der Gesellschaft: 
https://www.talanx.com/hv

 ▪ oder elektronisch unter der E-Mail-Adresse: 
hv-service.talanx@adeus.de 

angemeldet haben und zum Zeitpunkt der virtuellen Hauptversammlung für die angemeldeten 
Aktien im Aktienregister eingetragen sind. 

Die Aktien werden durch eine Anmeldung zu der virtuellen Hauptversammlung nicht blockiert; Aktio-
näre können deshalb über ihre Aktien auch nach erfolgter Anmeldung weiterhin frei verfügen. Eine Ver-
fügung kann jedoch Auswirkungen auf die Berechtigung zur elektronischen Zuschaltung und die Berech-
tigung zur Ausübung von Aktionärsrechten im Wege elektronischer Kommunikation haben, da hierfür 
der Aktienbestand laut Aktienregister zum Zeitpunkt der virtuellen Hauptversammlung maßgeblich ist. 
Dieser wird dem Bestand des Aktienregisters am 30. April 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (= technisch maßgebli-
cher Bestandsstichtag, sogenanntes Technical Record Date), entsprechen, da aus abwicklungstechnischen 
Gründen zwischen dem Ablauf der Anmeldefrist und dem Ende des Tages der virtuellen Hauptversamm-
lung, d. h. vom 1. Mai 2024, 00:00 Uhr (MESZ) bis einschließlich 7. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ), keine Um -
schreibungen im Aktienregister stattfinden.
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Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten
Aktionäre haben im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen die Möglichkeit, ihr Stimmrecht durch 
einen Bevollmächtigten – zum Beispiel einen Intermediär (wie etwa ein Kreditinstitut), eine Aktionärs-
vereinigung, einen Stimmrechtsberater oder eine Person, die sich geschäftsmäßig gegenüber Aktionä-
ren zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung erbietet – ausüben zu lassen. Auch in 
diesem Fall ist für eine ordnungsgemäße Anmeldung entsprechend den oben unter „Anmeldung zur 
virtuellen Hauptversammlung“ genannten Voraussetzungen Sorge zu tragen.

Die Erteilung der Vollmacht, ihre Änderung, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung 
gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform. Dies kann postalisch bis zum 6. Mai 2024, 24:00 Uhr 
(MESZ) (Zeitpunkt des Zugangs), an die oben unter „Anmeldung zur virtuellen Hauptversammlung“ 
genannte Anschrift vorgenommen werden. Bitte verwenden Sie hierfür das den Anmeldeunterlagen bei-
gefügte Antwortformular. Außerdem steht hierfür bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung 
durch den Versammlungsleiter in der Hauptversammlung am 7. Mai 2024 das Aktionärsportal unter 
https://www.talanx.com/aktionaersportal und die oben unter „Anmeldung zur virtuellen Hauptver-
sammlung“ genannte E-Mail-Adresse zur Verfügung.  

Bereits erteilte Vollmachten können bis zu den zuvor genannten Zeitpunkten jederzeit geändert oder 
widerrufen werden. Bei mehrfach eingehenden Erklärungen hat die zuletzt eingegangene Erklärung 
Vorrang.

Im Falle der Bevollmächtigung eines Intermediärs, einer Aktionärsvereinigung oder einer sonstigen 
in § 135 Abs. 8 AktG genannten Person oder Institution richten sich das Verfahren, die Form und der 
Widerruf der Bevollmächtigung nach besonderen Regelungen. Bitte wenden Sie sich an den betreffen-
den Intermediär, die betreffende Aktionärsvereinigung oder sonstige in § 135 Abs. 8 AktG genannte 
Person oder Institution, um Näheres zu erfahren. Ist ein Intermediär im Aktienregister eingetragen, 
so kann er das Stimmrecht für Aktien, die ihm nicht gehören, nur aufgrund einer Ermächtigung des 
Aktionärs ausüben.

Bevollmächtigte können nicht physisch an der Hauptversammlung teilnehmen. Sie können das Stimm-
recht für von ihnen vertretene Aktionäre lediglich im Wege der Briefwahl oder durch Erteilung von 
(Unter-)Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter ausüben. 
Für die Ausübung von Aktionärsrechten durch Bevollmächtigte gelten die in dieser Einberufung enthal-
tenen Hinweise zum Stimmrecht und zur Stimmabgabe sowie zur Ausübung weiterer Aktionärsrechte 
entsprechend. 

Die Gesellschaft hat gemäß § 14 Abs. 3 der Satzung Dr. Florian Schmidt (Group Legal) und Bernhard 
Krebs (Group Governance/Corporate Office) als Stimmrechtsvertreter mit dem Recht, Untervollmacht 
zu erteilen, benannt, die ebenfalls mit der Stimmabgabe bevollmächtigt werden können. Die von 
der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter üben das Stimmrecht ausschließlich auf Grundlage  
der vom Aktionär oder Bevollmächtigten erteilten Weisungen aus. Die Erteilung sowie Änderungen 
hinsichtlich der Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertre-
ter können bis spätestens 6. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Zeitpunkt des Zugangs), postalisch an die 
oben unter „Anmeldung zur virtuellen Hauptversammlung“ genannte Anschrift erfolgen, soweit 
eine ordnungsgemäße Anmeldung erfolgt ist. 

Außerdem stehen auch hier das Aktionärsportal unter https://www.talanx.com/aktionaersportal und die 
unter „Anmeldung zur virtuellen Hauptversammlung“ genannte E-Mail-Adresse zur Verfügung, über 
welche die Erteilung sowie Änderungen hinsichtlich der Vollmacht und Weisungen an die von der Gesell-
schaft benannten Stimmrechtsvertreter bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung durch den 
Versammlungsleiter in der Hauptversammlung am 7. Mai 2024 möglich sein werden.
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Auch hier gilt, dass bereits erteilte Vollmachten und Weisungen bis zu den zuvor genannten Zeitpunkten 
jederzeit geändert oder widerrufen werden können. Bei mehrfach eingehenden Erklärungen hat die zuletzt 
eingegangene Erklärung Vorrang. 

Bitte beachten Sie, dass die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter keine Aufträge und Wei-
sungen zu Auskunfts- und sonstigen Verlangen, einschließlich Wortmeldungen, Anträgen und Wahlvor-
schlägen sowie zur Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse entgegennehmen.

Verfahren für die Stimmabgabe durch Briefwahl
Aktionäre können ihre Stimme per Briefwahl abgeben. Zur Ausübung des Stimmrechts im Wege der 
Briefwahl sind nur diejenigen am Tag der virtuellen Hauptversammlung im Aktienregister eingetra-
genen Aktionäre berechtigt, die rechtzeitig entsprechend den oben unter „Anmeldung zur virtuellen 
Hauptversammlung“ genannten Voraussetzungen angemeldet sind. Stimmabgaben per Briefwahl 
sowie Änderungen oder Widerrufe von Briefwahlstimmen können bis spätestens 6. Mai 2024, 24:00 
Uhr (MESZ) (Zeitpunkt des Zugangs), postalisch unter Verwendung des den Anmeldeunterlagen 
beigefügten Antwortformulars an die oben unter „Anmeldung zur virtuellen Hauptversammlung“ 
genannte Anschrift erfolgen, soweit eine ordnungsgemäße Anmeldung erfolgt ist. 

Außerdem stehen auch hier das Aktionärsportal unter https://www.talanx.com/aktionaersportal 
und die unter „Anmeldung zur virtuellen Hauptversammlung“ genannte E-Mail-Adresse zur Verfü-
gung, über welche eine Ausübung des Stimmrechts im Wege der elektronischen Briefwahl bis zum 
Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung durch den Versammlungsleiter in der Hauptversamm-
lung am 7. Mai 2024 möglich sein wird. 

Bereits erteilte Stimmabgaben können bis zu den zuvor genannten Zeitpunkten jederzeit geändert 
oder widerrufen werden. Bei mehrfach eingehenden Stimmabgaben hat die zuletzt eingegangene 
Stimmabgabe Vorrang. 

Hinweise zur Teilnahme und Stimmrechtsausübung (Fortsetzung)
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Angaben zu den Rechten der Aktionäre

Ergänzungsanträge zur Tagesordnung auf Verlangen einer Minderheit gemäß § 122 Abs. 2 AktG
Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag 
von 500.000,00 EUR erreichen, können verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und 
bekannt gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvor-
lage beiliegen. Das Verlangen ist schriftlich an den Vorstand der Talanx Aktiengesellschaft zu richten und 
muss der Gesellschaft unter der unten im Absatz „Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären 
gemäß §§ 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 3, 126, 127, 130a Abs. 5 Satz 3 AktG“ angegebenen Adresse spätestens am 
6. April 2024, 24:00 Uhr (MESZ), zugegangen sein. Anderweitig adressierte Anträge auf Ergänzung der 
Tagesordnung werden nicht berücksichtigt. 

Ergänzungsverlangen werden nur berücksichtigt, wenn die Antragsteller nachweisen, dass sie seit min-
destens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des Verlangens hinsichtlich des Mindestaktienbesitzes Inha-
ber der Aktien sind und, dass sie die Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands über den Antrag halten, 
wobei § 70 AktG bei der Berechnung der Aktienbesitzzeit Anwendung findet. 

Bekannt zu machende Ergänzungsverlangen werden – soweit sie nicht bereits mit der Einberufung 
bekannt gemacht wurden – unverzüglich nach Zugang des Verlangens im Bundesanzeiger bekannt 
gemacht. Sie werden außerdem auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://www.talanx.com/hv 
bekannt gemacht und gemäß § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG mitgeteilt.

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 3,  
126, 127, 130a Abs. 5 Satz 3 AktG 
Jeder Aktionär ist berechtigt, vor der virtuellen Hauptversammlung Gegenanträge gegen Vorschläge 
von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu bestimmten Punkten der Tagesordnung sowie Wahlvorschläge 
zu den auf der Tagesordnung stehenden Wahlen zu übersenden (§§ 126 Abs. 1, 127 AktG).

Gegenanträge von Aktionären werden vorbehaltlich § 126 Abs. 2 AktG, Wahlvorschläge werden vorbehalt-
lich §§ 127 Satz 1, 126 Abs. 2, 127 Satz 3 AktG ausschließlich im Internet unter https://www.talanx.com/hv 
zugänglich gemacht, wenn die nachfolgend beschriebenen Voraussetzungen eingehalten werden. Das 
Zugänglichmachen erfolgt einschließlich des Namens des Aktionärs, der Begründung und einer etwaigen 
Stellungnahme der Verwaltung.

Zugänglich zu machende Gegenanträge müssen sich gegen einen Vorschlag von Vorstand und/oder 
Aufsichtsrat richten und zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung mit Begründung gemacht 
werden. Zugänglich zu machende Wahlvorschläge müssen zu den auf der Tagesordnung stehenden 
Wahlen gemacht werden; sie müssen nicht mit einer Begründung versehen werden.

Zugänglich zu machende Gegenanträge mit Begründung gegen einen Vorschlag von Vorstand und/
oder Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung und Wahlvorschläge von Aktionä-
ren zu den auf der Tagesordnung stehenden Wahlen müssen der Gesellschaft spätestens am 22. April 
2024, 24:00 Uhr (MESZ), unter der nachstehenden Adresse zugegangen sein. Anderweitig adressierte 
Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären werden nicht nach §§ 126 Abs. 1, 127 AktG zugäng-
lich gemacht.

Talanx Aktiengesellschaft, z. Hd. Leiter Group Governance/Corporate Office

 ▪ postalisch: HDI-Platz 1, 30659 Hannover

 ▪ per Telefax: +49 511 3747 112209 

 ▪ elektronisch: hauptversammlung@talanx.de
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Gemäß § 126 Abs. 4 AktG gelten Anträge oder Wahlvorschläge von Aktionären, die nach § 126 Abs. 1 bis 3 
bzw. § 127 AktG zugänglich zu machen sind, als im Zeitpunkt der Zugänglichmachung gestellt. Ordnungs-
gemäß zu der virtuellen Hauptversammlung angemeldete Aktionäre können das Stimmrecht zu dem 
Antrag oder Wahlvorschlag ausüben, soweit die in dieser Einberufung dargestellten Voraussetzungen für 
die Ausübung des Stimmrechts erfüllt sind. 

Wenn der den Antrag stellende oder den Wahlvorschlag unterbreitende Aktionär nicht ordnungsgemäß 
legitimiert und nicht ordnungsgemäß zu der virtuellen Hauptversammlung angemeldet ist, muss der 
Antrag in der Versammlung nicht behandelt werden.

Darüber hinaus können elektronisch zu der Versammlung zugeschaltete Aktionäre gemäß § 118a Abs. 
1 Satz 2 Nr. 3 AktG Anträge und Wahlvorschläge auch im Rahmen ihres Rederechts (vgl. dazu im Detail 
unten im Abschnitt „Rederecht in der Hauptversammlung gemäß §§ 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 7, 130a Abs. 
5 und Abs. 6 AktG“) in der virtuellen Hauptversammlung im Wege der Videokommunikation stellen.

Das Recht des Versammlungsleiters, im Rahmen einer Abstimmung zuerst über die Vorschläge der Ver-
waltung abstimmen zu lassen, bleibt, soweit nicht gesetzlich zwingend etwas anderes bestimmt ist, 
unberührt. Sollten die Vorschläge der Verwaltung mit der notwendigen Mehrheit angenommen wer-
den, haben sich insoweit Gegenanträge oder (abweichende) Wahlvorschläge erledigt.

Auskunftsrecht der Aktionäre gemäß §§ 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 4, 131 Abs. 1 und 1d AktG
Den elektronisch zu der virtuellen Hauptversammlung zugeschalteten Aktionären ist ein Auskunfts-
recht gemäß §§ 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 4, 131 Abs. 1 AktG im Wege elektronischer Kommunikation einge-
räumt, d. h., ihnen ist auf Verlangen in der virtuellen Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft über 
Angelegenheiten der Gesellschaft einschließlich der rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der 
Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen sowie über die Lage des Konzerns und der in den 
Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen zu geben, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung des 
Gegenstandes der Tagesordnung erforderlich ist. Ebenso steht ihnen in der virtuellen Hauptversamm-
lung im Wege der elektronischen Kommunikation ein Nachfragerecht zu allen vom Vorstand in der 
virtuellen Hauptversammlung gegebenen Antworten gemäß § 131 Abs. 1d AktG zu. 

Es ist beabsichtigt, dass der Versammlungsleiter gemäß § 131 Abs. 1f AktG festlegen wird, dass das Aus-
kunftsrecht, ebenso wie auch das Nachfragerecht, in der virtuellen Hauptversammlung ausschließlich 
im Wege der Videokommunikation über das Aktionärsportal ausgeübt werden dürfen.

Wird einem Aktionär eine Auskunft verweigert, so kann dieser gemäß § 131 Abs. 5 AktG verlangen, dass 
seine Frage und der Grund, aus dem die Auskunft verweigert worden ist, in die notarielle Niederschrift 
aufgenommen werden; im Rahmen der virtuellen Hauptversammlung wird gewährleistet, dass jeder 
elektronisch zu der Versammlung zugeschaltete Aktionär sein Verlangen im Wege der elektronischen 
Kommunikation über das Aktionärsportal übermitteln kann.

Ist einem Aktionär wegen seiner Eigenschaft als Aktionär eine Auskunft außerhalb der Hauptversammlung 
gegeben worden, ist diese Auskunft jedem anderen Aktionär auf dessen Verlangen in der virtuellen Haupt-
versammlung zu geben, auch wenn sie zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung 
nicht erforderlich ist (vgl. § 131 Abs. 4 Satz 1 AktG). Im Rahmen der virtuellen Hauptversammlung wird 
gewährleistet, dass jeder elektronisch zu der Versammlung zugeschaltete Aktionär sein Verlangen im Wege 
der elektronischen Kommunikation über das Aktionärsportal übermitteln kann.

Angaben zu den Rechten der Aktionäre (Fortsetzung)
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Möglichkeit zur Einreichung von Stellungnahmen gemäß §§ 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 6, 130a Abs. 1 bis 4 AktG
Die ordnungsgemäß zu der virtuellen Hauptversammlung angemeldeten Aktionäre haben gemäß 
§§ 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 6, 130a Abs. 1 bis 4 AktG das Recht, bis spätestens 1. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ) 
(Zeitpunkt des Zugangs), Stellungnahmen zu den Gegenständen der Tagesordnung im Wege elektro-
nischer Kommunikation einzureichen. Solche Stellungnahmen sind der Gesellschaft in Textform 
ausschließlich über das Aktionärsportal einzureichen.

Wir bitten, den Umfang von Stellungnahmen auf ein angemessenes Maß zu begrenzen, um den Aktio-
nären eine ordnungsgemäße Sichtung der Stellungnahmen zu ermöglichen. Eine Stellungnahme darf 
einen Umfang von 10.000 Zeichen (einschließlich Satzzeichen und Leerzeichen) nicht überschreiten. 
Wir werden zugänglich zu machende Stellungnahmen von Aktionären, einschließlich des Namens und 
Wohnorts beziehungsweise Sitzes des einreichenden Aktionärs, für ordnungsgemäß angemeldete Akti-
onäre im Aktionärsportal unter https://www.talanx.com/aktionaersportal bis spätestens 2. Mai 2024, 
24:00 Uhr (MESZ), veröffentlichen. 

Im Rahmen der eingereichten Stellungnahmen enthaltene Anträge und Wahlvorschläge, Verlangen, 
Fragen und Widersprüche gegen Beschlüsse der Hauptversammlung werden in der virtuellen Haupt-
versammlung nicht berücksichtigt; das Stellen von Anträgen bzw. Unterbreiten von Wahlvorschlägen, 
die Ausübung des Auskunftsrechts, das Stellen von Verlangen sowie die Einlegung von Widersprüchen 
gegen Beschlüsse der Hauptversammlung ist ausschließlich auf den in dieser Einladung jeweils ge- 
sondert beschriebenen Wegen möglich.

Rederecht in der Hauptversammlung gemäß §§ 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 7, 130a Abs. 5 AktG
Den elektronisch zu der virtuellen Hauptversammlung zugeschalteten Aktionären ist in der Versamm-
lung ein Rederecht gemäß §§ 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 7, 130a Abs. 5 AktG im Wege der Videokommunika
tion eingeräumt. Eine entsprechende Bild- und Tonübertragung muss durch den Aktionär gewährleistet 
werden. Redebeiträge können ab dem Beginn der virtuellen Hauptversammlung über das Aktionärs-
portal angemeldet werden und können beispielsweise auch Anträge und Wahlvorschläge nach § 118a 
Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AktG sowie Auskunftsverlangen und Nachfragen nach §§ 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 4, 131 AktG 
enthalten.

Aktionäre benötigen für die Ausübung des Rederechts ein internetfähiges Endgerät (z. B. PC, Laptop, Tablet 
oder Smartphone), welches über eine (integrierte oder externe) Kamera und ein (integriertes oder externes) 
Mikrofon verfügt, auf die jeweils vom Browser aus zugegriffen werden kann. Eine Installation von Soft-
warekomponenten oder Apps auf dem Endgerät ist nicht erforderlich. Weitere Informationen (z. B. zu kom-
patiblen Browsern) können im Aktionärsportal abgerufen werden.

Vorbehalt der Prüfung der Funktionsfähigkeit der Videokommunikation gemäß § 130a Abs. 6 AktG sowie 
zeitlich angemessene Gestaltung und Beschränkung des Frage- und Rederechts der Aktionäre
Die Gesellschaft behält sich vor, die Funktionsfähigkeit der Videokommunikation zwischen Aktionär 
und Gesellschaft in der virtuellen Hauptversammlung und vor einem Redebeitrag zu überprüfen und 
diesen zurückzuweisen, sofern die Funktionsfähigkeit nicht sichergestellt ist.

Gemäß § 15 Abs. 3 der Satzung der Gesellschaft kann der Versammlungsleiter das Frage- und Rederecht 
der Aktionäre zeitlich angemessen gestalten und beschränken. Er ist insbesondere berechtigt, zu Beginn 
der virtuellen Hauptversammlung oder während ihres Verlaufs einen zeitlichen angemessenen Rahmen 
für den ganzen Hauptversammlungsverlauf, für den einzelnen Tagesordnungspunkt sowie für den einzel-
nen Redner zu setzen.
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Angaben zu den Rechten der Aktionäre (Fortsetzung)

Widerspruch gegen einen Beschluss der Hauptversammlung gemäß §§ 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 8, 245 Nr. 1 AktG
Den elektronisch zu der virtuellen Hauptversammlung zugeschalteten Aktionären wird gemäß §§ 118a 
Abs. 1 Satz 2 Nr. 8, 245 Satz 1 Nr. 1 AktG ein Recht zum Widerspruch gegen einen Beschluss der Haupt-
versammlung im Wege elektronischer Kommunikation eingeräumt. Ein solcher Widerspruch ist der Gesell-
schaft in Textform über das Aktionärsportal einzureichen, und zwar zwischen dem Beginn und dem Ende 
der virtuellen Hauptversammlung am 7. Mai 2024.

Hinweis zur Aktionärshotline 
Bei Fragen zur virtuellen Hauptversammlung der Talanx Aktiengesellschaft können Sie sich per E-Mail 
an hv-service.talanx@adeus.de wenden. Zusätzlich steht Ihnen Montag bis Freitag zwischen 09:00 
Uhr und 17:00 Uhr (MESZ) die Aktionärshotline unter der Telefonnummer +49 (0) 89 2019 0397 zur 
Verfügung. 

Weitere Informationen erhalten Sie auch im Internet unter https://www.talanx.com/hv.

Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre
Nähere Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre gemäß § 122 Abs. 2, § 126, § 127, § 130a, § 131, § 245 
Satz 1 Nr. 1 AktG i. V. m. § 118a AktG finden sich auch im Internet unter https://www.talanx.com/hv.

Anzahl der Aktien und Stimmrechte 
Die Gesamtzahl der Aktien im Zeitpunkt der Einberufung beträgt 258.228.991 Stück. Die Gesamtzahl 
der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung beträgt 258.228.991.

Internetseite der Gesellschaft, über die die Informationen gemäß § 124a AktG zugänglich sind
Die Einberufung der virtuellen Hauptversammlung mit den gesetzlich geforderten Angaben und Erläu-
terungen ist auch über die Internetseite https://www.talanx.com/hv zugänglich. Hier finden Sie zudem 
die weiteren Informationen gemäß § 124a AktG.

Geschlechterneutrale Sprache
Ausschließlich zum Zwecke der besseren Lesbarkeit wird in dieser Einladung weitgehend auf eine 
geschlechterspezifische Sprache verzichtet. Alle personenbezogenen Bezeichnungen und Begriffe 
sind hierbei als geschlechterneutral zu verstehen.
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Informationen zum Datenschutz für Aktionäre  
der Talanx Aktiengesellschaft 

Wenn Sie sich zur Hauptversammlung anmelden oder eine Vollmacht erteilen, verwenden wir die von 
Ihnen eingereichten Daten zur Organisation der Hauptversammlung sowie für die Ausübung Ihrer 
Rechte als Aktionär.

Weitere wichtige Informationen zum Datenschutz finden Sie unter: 
https://www.talanx.com/hv/datenschutzerklaerung

Hannover, im März 2024

Talanx Aktiengesellschaft 
Der Vorstand
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KONZERNKENNZAHLEN

Einheit 2023 2022 1

Versicherungsumsatz in Mio. EUR 43.237 39.645
Erstversicherung in Mio. EUR 19.722 16.967

Schaden/Unfall-Erstversicherung in Mio. EUR 17.346 14.794
Leben-Erstversicherung in Mio. EUR 2.376 2.173

Rückversicherung in Mio. EUR 24.456 24.017
Schaden-Rückversicherung in Mio. EUR 16.824 16.265
Personen-Rückversicherung in Mio. EUR 7.633 7.752

Versicherungsumsatz nach Regionen
Deutschland in % 16 15
Vereinigtes Königreich in % 10 11
Mittel- und Osteuropa (CEE) einschließlich Türkei in % 9 8
Übriges Europa in % 13 12
USA in % 24 26
Übriges Nordamerika in % 4 4
Lateinamerika in % 10 8
Asien und Australien in % 13 14
Afrika in % 1 2

Versicherungstechnisches Ergebnis in Mio. EUR 3.234 2.454
Kapitalanlageergebnis für eigenes Risiko in Mio. EUR 3.235 2.342
Kapitalanlagerendite 2 für eigenes Risiko in % 2,5 1,7
Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. EUR 3.068 2.815
Anteile der Aktionäre der Talanx AG am Jahresergebnis in Mio. EUR 1.581 706

Erstversicherung in Mio. EUR 790 439
Rückversicherung in Mio. EUR 917 392

Eigenkapitalrendite 3 in % 16,6 8,2

Ergebnis je Aktie
Unverwässertes Ergebnis je Aktie in EUR 6,21 2,79
Verwässertes Ergebnis je Aktie in EUR 6,21 2,79

Schaden-/Kostenquote (netto/brutto) 4 in % 94,3 95,2
Schaden/Unfall-Erstversicherung (netto/brutto) 4 in % 93,4 95,2
Schaden-Rückversicherung (netto/netto) 5 in % 94,0 94,5

Bilanzsumme in Mio. EUR 169.347 158.479
Eigenkapital der Aktionäre der Talanx AG in Mio. EUR 10.447 8.640
Vertragliche Servicemarge in Mio. EUR 10.720 9.592
Nachrangige Verbindlichkeiten (Hybridkapital) in Mio. EUR 5.262 5.009
Kapitalanlagen für eigenes Risiko in Mio. EUR 135.390 127.345

Buchwert je Aktie zum Ende der Periode in EUR 40,46 34,10
ohne Geschäfts- oder Firmenwert in EUR 34,22 30,08

Aktienkurs zum Ende der Periode in EUR 64,65 44,32
Anzahl der ausgegebenen Aktien in Stück 258.228.991 253.350.943
Mitarbeiter zum Stichtag 27.863 23.669

1  Angepasst gemäß IFRS 9 und IFRS 17 i. V. m. IAS 8 sowie angepasst gemäß IAS 8, siehe auch Kapitel „Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden“ im Konzernanhang
2  Kapitalanlageergebnis für eigenes Risiko zu durchschnittlichem Kapitalanlagebestand für eigenes Risiko
3  Jahresergebnis (nach Finanzierungszinsen und Steuern) ohne Anteile nicht beherrschender Gesellschafter zu durchschnittlichem Eigenkapital ohne Anteile 

nicht beherrschender Gesellschafter
4  1-[versicherungstechnisches Ergebnis (netto), dividiert durch Versicherungsumsatz (brutto)]
5  1-[versicherungstechnisches Ergebnis (netto), dividiert durch (Versicherungsumsatz (brutto) – Rückversicherungsaufwendungen)] 

Die Rückversicherungsaufwendungen setzen sich zusammen aus den Positionen „Allokation der gezahlten Rückversicherungsprämie“ und „Veränderungen des 
Nichterfüllungsrisikos der Rückversicherer“ in der Darstellung nach zukünftigem Versicherungsschutz und eingetretenen Schäden, siehe auch Anmerkung 18 „Verbindlichkeiten 
aus ausgestellten Versicherungsverträgen“ 

Konzernkennzahlen



Talanx AG
HDI-Platz 1
30659 Hannover
Tel. +49 89 2019 0397
www.talanx.com


